
Die römischen GrÖndnngsdata.

Wer die Val'iauten der römischen (Jonsulnverzeichnisse einer
eingehenden Prüfung unterzieht, dem muss sich die Richtigkeit
der Bemerkung Mommsens (R. Ohronol p. 119. Hermes XIII 306)
aufdrängen, dass es zur Zeit der Annalisten keine verschiedenen,
wesentlich von einander abweichenden Beamtenlisten gegeben hat
und die wenigen Abweiohungen, welohe die Ueberlieferung einiger
Sohriftsteller bietet, von Fehlern der Abschreiber oder Versehen
der Verfasser herrühren. Die Fasten beruhen auf gleichzeitigen
Aufzeichnungen. Von der Stadtchronik des Oberpontifex (annales
maximi) und den bei Dionysios HaI. I 74, citirten Censorenpro­
tokollen haben nur die letzten, die in den Händen der damaligen
Amtsinhaber befindlichen Stücke den gallisohen Brand überdauert;
di~8 schliesse,ll wir daraus, dass die älteste in. der Stadtohronik
verzeichnete Sonnennnsterniss nach Cicero rep. I 16, 25 sioh im
zweiten Jahrzehnt vor demselben ereignet bat und das von Diony­
sios angeführte Protokoll dem zweiten Jahr vor dem Brand ange­
hört. Erhalten hatte sich dagegen die urkundliche Geschichte der
Aemterbesetzungen: Lici:niu8 Macer bei Livius 'citirt die Leinwand­
biicher unter den St&dtjahren 315 320 326 und auf dem (Japitol,
wo sie im Tempel der Juno'Moneta seit dem Bau dieses IJeiligthl1ms
aufbewahrt wurden, waren sie ihrer hohen Wichtigkeit wegen ge-

. wiss auch schon vorher aufgehoben worden. Ausserdem müssen
kürzere Vei·zeicbnisse. der Oberbeamten, Taschenauszüge der (Jon­
sularfasten, wie sie im letzten Jahrhundert der Republik nachweislich
in den Händen der .Einzelnen waren, auch schon vor dem Brand
in Umlauf gewesen sein: denn das Bedürfniss, welches die späteren
schuf, hat sicher von Anfang an o.estanden und gewirkt.

Mit zunehmenden Jahren machte sich das Bedürfniss geltend,
die Regierungen zu zählen: indem die Handverzeicbnisse sie ent-
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weder sll.mmtJich oder (was nach Analogie der vorhandenen Fasti
60nsulares wahrscheinlicher) immer die 3ehnte mit einer Ziffer ver­
sahen, entstand die Aera der Republik (anni post reges e:metos,
post primas 60nsules), welche schon in dem Censorenprotokoll und
inder Inschrift des Flavius aus Stadtj. 450 (bei Plinius hist. nato
XXXIII 19) angewendet wird. Abweichungen in dieser Zählung
gibt es nur zwei von allgemeinerer Bedeutung. Die 4 Jahre und
etwa 7 Monate der sog. Anarchie werden theils 3U 4 tbeils 3U 5
Jahren abgerundet, die 7 Monate des dritten Decemvirats bald als
ein eignes Jahr gerechnet bald ganz gestrichen. Indem man für
sämmtliche gezählte Jabresregierungen volle Jahresdauer voraus­
setzt13, kam man mit der ersten, je nachdem 4 oder 5 Anarchie-,
2 oder 3 Decemvirnjahre gerechnet wurden, in 01. 67, 2. 510 lader
67, ß. 509 oder 67,4.508 v; Ohr. Dies ist die vulgäre Rechnungs~

weise; nur wenige bedachten, dass von den Jabresregierungen viele
vor der Zeit abgebrochen, yier (die sog. Dictatorenjahre) nur auf
die Dauer einiger Monate gekommen waren und bei der Zählnng
von bloss zwei Decemviraten eines 7 Monate zu viel hatte. Die
Einbuss6, welche' die Amtsjahre bis zur Fixirung des Antrittstages
153 v. Oh. erlitten, beträgt im Gan3en genltu 11 JahrelI, so dass
nach wahrer Rechnung der Anfang def Republik auf 01. 70, 2.
498 fällt (Gründungsdata dieser Art s. unten § 7-9).

Romulus ist sicher und Numa PompiIiu~ wahrscheinlich als
erdichtet anzusehen; die Regierungszeit sämmtlicher sieben Könige
ist ebenfalls' nur Fiction. Indem man (liese nctiven Jahrzahlen
mit der Aera der Republik verband, erhielt man die Aera dei'
Stadt (anni ab urbe condita); die grosBe Zahl der vorhandenen
StadtgrüDdungsdata begreift sich, wenn man bedenkt, dass die
Königszl'lit beliebig berechnet werden konnte. Ansserdem ist aber
noch eine oder die lindere Gründungsepoche in Betracht zu ziehen,
deren Entstehung auf den Einfluss auswärtiger Mythengescbichte
und mystischer Speculationen zurückgeht (§ 10 und 11).

Gründungsdata der vulgären Jahrrechnnng.

1. Die in neuerei Zeit beliebte Ansicht, dass die älteste
Jahrsumme der Königszeit 240 betrage, das Doppelte der 120 Jahre,

1 So, nicht 511, weil die ersten Consuln am 1. Januar antraten.
AehnHches gilt von den Dato. der Stadtgründung, deren Tag der .ln.
April ist.

2 U.; die römische St.a.dtaera. Abh. d. Münchener Akad. XV 1. 1879.
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welche vom Beginn der Repnblik bis zum gallischen Brande ge­
zählt wurden, ist durch Niebuhl' (I 270} aufgekommen: naoh ihm
gingen die Schöpfer der römischen Gründungsepoche darauf aus,
die römische Zeitrechnung mit der griechischen zu verbinden und
fanden .einen festen Pnnkt in dem Datum des Brandes. Solches
Verfahren finden wir nur hei Griechen 1 annehmbar; ein Römer
grülldetedie Berechnung schwerlich auf eine inmitten deI' republi­
kanischen Zeit gelegene Epoche" welche, überdies zur Monarchie in
gar keiner Beziehung 1ltand. Die Berechnung der Königszeit musste
ihren Schwerpunkt in dieser selbst sueben und da die Zalll 240
zur Siebenzahl der Könige in gar keinem Verhältniss steht, so ist
sie von vorn herein abzuweisen. Die Zahlendichtung der mythischen
Chronologie zeigt fast überall, wo sie einen Einblick in ihr Ge­
triebe v~rstattet,die Rechnung nach Generationen als Hauptfactor und
dass dieseinlhrer vornehmsten Gattung, derZählung von 100 Jahren
auf drei Generationen und von 331/s auf eine, auch in der Chronologie
der römischen Sagenzeit herrscht, das lassen, wie längst beka:nnt,
manche Zahlen noch deutlich erkennen: von Roms Gründung bis zum
,Falle Albas 100, von der Gründung dieser Stadt bis zu der von Rom
nach der älteren Rechnung (Mommsen Chron,:;e:1!roJWO, Aineiasund
Askanios.BerrllChaft zusammen in derseThen 33, von Troias Fail bis
Roms Anfang nach der Stadtehronik des Oberpontifex 433 Jahre.
Mommsen hat die Nothwendigkeit" die Generationenrechnnng zu Grund
zu legen, \vohl erka.nnt, will aber die auch ihn anmuthende Zahl 240
nicht preisgeben und kommt so (Chron. p. 137) zu dem. Gedanken,
die 2331/ 8 Jahre von sieben Königen oder Generationen seien zu
240 abgerundet worden; er sucht diese Zahl hei Fabius Pictor
nachzuweisen, findet aber in Wirklichkeit 238 als ä.lteste Summe,
aus welcher ihm 240 erst durch einen Znsatz entsteht.

Niebubr hatte von der wahren Zeitreuhnung so viel erkannt,
dass der gallische Brand viel später als die römische Vulgata. (390
v. Ob.) will, stattgefunden hat; el' setzte ihn, fast richtig, in 01.
99, 3. 382 v. Ch. und da das Datum - freilich nioht der Ein­
nahme Roms sondern der gallischen Wanderung naoh Italien ­
01. 98, 1. 388/7 um dieselbe Sechszahl von Jahren von jenem ent­
fernt ist, wie die varronische Griindungsepoche 01.6, 3. 753 von

1 Wi,e Dionysios HaI. I 74 das Datum des Oensorenprotokolls
(119. Jshr (leI' Republik = van·. 362) mit dem vermeintliohen der
Alliaschlacht (01. 98, 1) combinirte. Für die ersten Oonsuln fand er
80 01. 68, 1 und mit 244 Königsjahren zurüokzählend für die Stadt·
gründung 01. 7, 1.



4876 Priscus 37
4913 ServiuB 44
4957 Superbus24 J.
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der des Fabitlll 01. B, 1. 74:7, auch eine Angabe des (freilich latei­
nisohen und demnach von dem Zeitgenossen Hannibals versclliedenen)
Piotor über das varr. Jahr 387 bei Gellius V 4, 3 dnroh eine ge­
fallige (aber dooh unnöthige und unriohtige) Textänderung dieselbe

, Differenz ergibt, so glaubte er (Il 630) zu. dem AUllsprnch be­
rechtigt zu sein, der älteste römische Annalist habe noch die echte,
und unverkünstelte Zeitreohnung. Mommsen theilt Niebuhrs Prä.­
missen nicht, schliesst sich demselben aber insofern an, als er bei
Fabius die ältesten Königszahlen voraussetzt', nachzuweisen sucht
er sie in einer ciceronisohen Schrift, welche ausgesprochner Massen
ein anderes Griindungsdatum als Fabius befolgt, daher auoh
'dessen Königszahlen nioht erwarten lässt. Von dieser wird in § B
zu reden 'sein; hier nur 80 viel,dass E'abius Piotor, da er der
gemeinen Zeitrechnung folgt (bei der wahren liess sich kein so
frühes Gründungsdatum wie 01. 8, L 747 erreiohen), auch nicht
240 Jahre auf die Könige gerechnet haben kann, sondern je nach­
dem er die ersten Consuln in 01. 67,2. 510, 67,'3; 509 oder
67, 4. 508 stellte, nur entweder 237, 238 oder 239.

'Die Königszahlen des Fabius sind, wie uns scheint, noch
vorhanden. Synkellos p. 367 schreibt: TWftVAOr; xdl;Et xalTELxfJ;eL

<PWft'J'I! Kam 1:~J- hflöOft'J'I! OAVft1tUUa ~ &Ir; nV6(; )(a.~ .~v orÖ01/,1I;
p. 361 TWftvloll rpaal "am ..0 dlor; Tijr; t{JÖ0ft1Jr; [/Avft1tuUor; TWft1JV
x7:lfJaL, lJlloL tfe Xala ..~v &tT1Jv lJ).vft1t"aöa "al $rE{lOt xa..«nlJ- lJy­
Ö01J1I rpa,fJtv; er kennt also das Griindungsdatum des Varro (nur
dieses, 01. 6, S, fiel in die sechste Olympiade), ferner ein bis jetzt
noch nicht bekanntes aus 01. 7, 4, endlich da.s des Fabius Pictor,
dessen Epoche (01. 8, 1) die einzige a.us 01. 8 bekannte ist. Das
mittlere, 01. 7, 4, nennt er nur an der einen Stelle, die zwei
andern an beiden; eines der letzteren wird also seiner eigenen
Rechnung zu Grund liegen. Seine Zahlen Bind (s. Synk. p. 367.
398. 449)

Weltjahr 4742 Romulus 38
4780 Numa 41
4821 Tnllus 82

, .
4853 Anous 23 4981 Consuln. 1

Die Summe 239 ist, wie wir sahen, eine von den drei für FaMus
mögliohen (237-239). Varro gab den Königen 244 Jahre, die
dritte Quelle, wie § 2 ieigen wird, 240; also sind die lrtlgegebenen
Königszahlen, welche eine Summe von 239 liefern, dem Fabius

1 Dieselbe Rechnung vielleicht bei Euseb. I 291, B. § 3.
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entnommen. Das Weltj. 4742 passt- jedooh nicht zu 01. 8, 1.
Synkellos, ein ullwissende~ Oompilator des bYz8lltinischen Mittel­
alters, benutzt verBchiedene Systeme neben einander, deren Welt­
aeren nicht zusammenstimmten. Für Roms Gründung fand er zwei
Data in Weltjahren vor: 4742, welohes er in seinen Kanon auf­
genommen hat, und 4755, vgl.p. 367 &no' IJ.1.Qv dA.(f)I1IlW~, 1} rl­
rOllE nji IrrT/Mi ERt 1 rov ,,6ap.Qv, .1J~ "rl(JEW; <pcf,p.l]<,; Ka.t rov ßt/JJlS
eT:Ov<,; rlvovmt ~ VKrJ'. ,Den Widerspruch sucht er p: 367 und
451 durah~ den geistreiohen Einfall, Romu1us habe Rom in
seinem 18. Regierungsjahr gegründet, zu heben. Die Differenz
entstand vielmehr dadurch, dass die zwei Gründungsdata um 4,
ihre Weltaeren aber um 9 Jahre auseinander liegen. Das Datum
4742 entstammt der Aera .des Annianos, welohem der Anfang ,der
Welt auf den 25. März 5492 v. Oh. (Oh1'ono1. d. Manetho p.38),
Roms Gründung aber wie bei Eusebios in 01. 7, 1. 752/1, also
auf den 21. April 751 fiel. Das andere gehört der von den
ältesten christlichen Ohl'onographen, Julius Africanus uud Hippo­
lytus aufgestellten Aera an, welche Jahr 1 d. W. = 5501 v.Ohr.

. nabm und Ohristi Geburt auf den 25. Deoember 5501, in das 43.
Jahr des Augustus (von der Uebernahme des Imperium 1. Jan.
43 v. Ch. 1 gerechnet), also nuf den 25. Deo. 1 vor Cb. setzte.
Auch dem Annianos war Ohristus 5501 d. W. geboren, aber 9 n.
Ohr., und wenn Synkellos p.597 als Datum der Geburt Christi das
43. Jahr des Augustus zugleich mitdeu qonsuln von 762/9 an­
gibt dnd sich unter andern sowohl auf Hippolyt als Annian beruft, so
ist das ein Beleg derselben Oonfusion, welche er bei dem Datum.
von Roms Gründung begangen hat. Das Weltj. 4755 ist nach
diesem System auf 747 v. Ohr. umzusetzen; von da führen 424
Jahre zurück in 1171v. Ohr., die troianiscne Epoche des Sosibios
(Oeusorinus 21, 3), WeU~. 4331, welche mit Fabius nichts weiter
zu sohaffen hat. 'Dieser also setzte die ersten Consuln 508 v. Ohr.,
d. i. er rechnete auf die Decemvirn' 2, auf die Anarchie 4 Jahre.
Ueber die Entstehung seiner Gri\ndullgsepoche s. § 5.

2. Die vermeintlich älteste Zahl 240 findet sich als Summe

1 80 schreibe ich statt Qn~' IhEI. nach p. 323, 21 (vgl. mit Z. 14);
325, iOj 440, it. Goal' ßr,f 'l'tEl wie 321, 19.

2 Daher JUlillS Caesar p.524 u. 602 fünf Jahre bekommt und als
sein erstes Jahr 5454 (48 v. Ohr.) angegeben wird; ihm folgt Augustus
5459 (48 v. Ob.), diesem nach 56 Jahren '1'iberius 5515 (14 n. Ohr.)
p.602.
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zunächst bei Bieronymus in der Uebersetzung der ensebischen Series
regum angegeben; sie ist nicht, wie Momlllilen Quellen des Biero­
nymus p. 671 will, von ihm selbst hinzugefügt und nur durch
Addition der Posten des' Kanons gefunden. 1)ie Posten selbst sind
in der eusebischen Chronik: dnroh dreifache Ueberlieferung mit der
Summe in Uebereinstimmung erhalten; verbessert man die 34 und'
35 Jahre der :;wei let:;ten Könige mit Mommsen Chronol. p. 139,
in 44 und 25, so erhiLlt man folgende, Zahlen: 38 41 39- 23 37
44 25, also mit Ausnahme der letzten (25 statt 24) genall die­
selben, welche wir in § 1 dem ältesten römischen .Annali~ten zuge­
eignet haben. Offenbar sind sie aus diesen hervorgegangen und
es stimmt dazu, dass die Aendernng gerade bei der letzteu ange-

•braoht ist. Wie Synkellos so arbeitet auch Eusebios mit mehreren
Systemen zugleioh, deren Verscbiedenheiten zu bewältigen er nicht
im Stande' ist; in Folge dessen stimmen die Zahlen seines ersten,
des Quellenbuohll, mit einander und mit denen des Kanons oft
nioht ~mlilammen, für uns zum Vortheil, weil sich die versohiedenen
Quellen dann von einander soheiden lassen. Im 1. Buoh (p. 295 Soh.)
zählt er vom Ende des Königthllms bis J nUllS Caesar '95 Olympiaden
oder 460 Jahre und gibt dann dem entspreohend an, dass Tarqui­
nius 11 am SchJllSS von 01. 67 (508 v. Chr.) geflohen, Caesar 01.
183, 1 (48 v. Chr.) aufgekommen sei und zwischen beiden Ereig­
nissen 460 Jahre liegen; bemerkt aber weiter, von 01. 7 (d. i. 7, 1)
dem Gründungsjahr Roms bis zum Sturz des Tarqninius seien 244
(nioht 240 I), von da bis Caesar 704 Jahre. Bier und im zweiten
Buoh setzt er mit Dionysios 01. 7, 1 als Gründungsjahr ; mit
diesem sollte und wollte er den Königen 244 Jahre geben und
da!lS es seine Absioht war, lehrt die eben citirte Stelle und 1291,
16, wo nach den erwähnten, ,2,:1:0 ergebenden Posten als Summe
244 genannt wird (vgl. unten § 4); aber im II. Buoh, welches
den Kanon enthält, regiert Brutus 01. 61, 1. Abrah. 1505 (512/1
v. Ohr.) und von diesem bis Caesar (183, 1. 1969)verlanfen
464 Jahre. Trotzdem setzt er im Kanon zu AbI'. 1505 die Be­
merkung bei, dass vom Sturz des Tarquinius bis zu Caesar 460 1

Jahre seien. Er hat also mit Dionysios eine QueHe contaminirt,
welche das erste ConsnIat 01. 67, 4. 508 setzte und bis JIlUns
Caesar (48 v. Ohr.) 460 Jahre und zwar römische Amtlljahl'e :;älilte ;
dass diese, nicht Olympiaden,' zu Grund liegen, lehrt das Datum
01. 67, 4 für Brutull, welches vom Stadtjahr 706 48 v. Chr.

1 Von Hieronymus in 464 vel'llchlimmbElllllert.
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(seiner erstell Hälfte nach zu 01, 182,4 gehörend, während Oaesars
Herrschaft erst in der zweiten Hälfte, also 01. 183, 1 beginnt)
ausgeht. Von 01. IS3, 1 aus würden die 460 Jahre in 01.68, 1
zurückführen.

. . Diese römische Quelle setzte Roms Gründung 240 Jahre vor
01. 67, 4. 508, also in 01. 7, 4. 748 v. Ohr., ein Jahr früher
als Fabius Pictor, die der Republik: aber mit diesem 508 v.Ohr.
Sie ist,' wie man nunmehr erkennt, keine andere als die bis jetzt
nicht näher bekannte bei Synkellos, welche dasselbe natum 01. 7, 4
aufstellte (s. oben § '1). Die nä.chste Bezugsquelle des Synkellos'

. war sie natürlich nicht: jedenfalls aber hat dieser das Datum
nicht ~us Eusebios, der es gar nicht erwähnt. Derjenige, welcher
es ihm überI:!littelte, war einZahlensymboliker: 240,und 460Jahre
zusammen ergeben gerade 700; so viel zählte er von der Gründung
des Königthums 748 v. Ohr. bis zu der des Kaiserthums 48 v. Ohr.
Es ist derselbe, von welchem die in d.Ohronol. d. Manetho p.191
angefiihrten schematischen Zahle~ und Data stemmen: 150~ v. Ohr.
Entstehung der Staaten Saturnia, Arkadia und Lakedaimon, Er­
findung des Weinstocks durch Dionysos, Einsetzung des Areopag,
Ul'sprung der Namen Atthis und Aigyptos; ein Jahrtausend dar­
nach 508 v.Ohr. Einführung der Republik. Die 460 Jahre von
da bis zum Ursprung des Kaiserthums 48 v. Ohr., vereinigt mit
den 1000 Jahren vorher ergaben' ihm gerade eine Sothisperiode
(1460 gewöhnliohe 1461 ägyptische Jahre) von dem Ursprung
der ältesten Monarchie .in Italien bis zu dem der jüngsten und
grÖBsten. Seine Data h~t dieser Symboliker keineswegs erfunden,
sondern, soweit sich sein Verfahren nachprüfen lässt, aus mehreren
Vario.nten diejenige herausgesucht, welche zum Schema passte.
So llll.t er sicher auch das Gründungsdatum 01. 7, 4. 748 irgendwo
vorgefunden; vielleicht bei Valerius Antias, dem Erfinder mehrerer
Säcularfeste Roms oder wenigstens Verbreiter dielleI' Erdichtungen.
Nach Massgabe der 505 d. St. wirklich gefeierten Siicularspiele
verlegte er die 608 d. St. gefeierten in, 605 d. St. 1 und gab eine
solche auch für 406 2 und wahrscheinlich für 305 an, s. Mommsen

1 Vielleicht haben die Valeriei', welche diese Feier als einen ihr
Haus näher angehenden Cultu.s ansahen und in dem guten Omen, welches
als Eigenschaft ihres Namens (valere) staatlich anerkannt war, eine ge·
heimnissvolle Verknüpfung ihres Bestandea mit dem des Sta.ats ge­
funden haben mögen, im J. 605 eine Privatfeiet' veranstaltet.

2 Für dieses Ja.hr statt 405, weil 406' ein Valeriua Oonsul war;
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Ohrono!. p. 182. Er setzte also vor.aus, dass von einem Säculum
zum andern eine Feier des hnndertjährigen Bestandes der Stadt
gehalten worden Wal:"; dies bestätigt Oensorillus 17, 8 ita insti·
tutum esse ut centesimo quoque anno fierent, Antiaa aliique hi­
storici auctores sunt. Daraus ziehen wir den Schluss, dass von
ihm (und den Valeriern) das Datum jener Feste auf Jahrhunderte
seit Gründung der Stadt berechnet war, dass also varronisch 505
und 605 valeriach als Jahr 500 und 600 gezählt wurden. Diese
Vermuthung bestätigt der Familienmythus des valerischen Hauses
von der Entstehung. des Oultus: nach Zosi~os II 2 war er in
einem Albanerkrieg gestiftet worden ('Pwp.alou; nul 'AJ..f1m·oU; 11.0·
lEp.or; 1fv). Deren gab-es zwei: den einen im Anfang der Regierung
des Tnllus Hostilius, der durch den Kampf der Drillinge geendigt
wurde; der andere ftihrte Albas Zerstörung herbei. An diesen -zu
denken haben wir um so mehr Grund, als der erste eben nur in
jenem Zweikampf bestand, der z~veite aber ein I{rieg um die Exi·
stenz war, also um das Gut, dessen Idee den Säcularspielen zu
Grund liegt. Bei Albas Zerstörung ging aber gerade das erste
Jahrhundert Roms, das vierte (nooh anderer Zählung fünfte) Albas
zu Ende, Serv. zu Aen. I 272 constat in regno Romuli et Nnmae
et Tulli Hostilii, qni cvertit Albam, centum annos, quibus paritel'
Roma et Alba regnavel'unt, esse consumptos; Liv. I 29 una. hora
quadriugentorum annorum opus, quibus Alba steterat, excidio dedit,
vgl. mit Verg. Aen. I 272 hic (in Alba) iam tel' centum regna.­
bitur annos und Justin. XLIII 1 Alba.ro condidit qua.e OCO annia
ca.put regui fnit. Hat also Antiaa 505 und 605 varr. ,als J. 500
und 600 d. St. angesehen, so entfiel ihm Roms Gründung 5 Jahre
nach der varromschen Epoche, auf 01. 7, 4. 748 v. Ohr., ganz; wie
bei Euaebio!l und Synkellos; da .Niemandsonst diese in den Samm*
lungen der Gründungsdata ganz übersehene Epoche aufgestellt hat,
so ist es wahracheinlich, dass sie dieselbe (mittelbar) eb~ll aus ihm
geschöpft haben.

8. Als die älteste aller vorhandenen Berechnungen der Königs­
zeit gilt die von Oicero in der Schrift vom Staat befolgte, von
deren Wiederherstellung bei Mommsen Ohron. p. 138 wir in mehreren
Punkten abweichen müssen. Angegeben sind dort für Romulus
87, Numa 39, AncDs 23 nnd Priscus 38 Jahre; Mommsen nimmt
aUS andern Schriftstellern für Tullus 32, Senius 44 und Superbus
25 Jahre herüber und gewinut dadurch 288, welchen er noch 2

auch 805 statt des Decemvil'njahrs 304 (wenn Antia.s bloss vier Anarchie­
jahre zählte) zu wählen v'eraillasste ihn das Cousulat des Valerius 305.
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Jahre als Abrundung der 500 Tage Interregnnm nach Romulus
Tod hinzufügt, so dass Oicero ihm der lange gesuchte Zeuge
für die postulirte Ursumme von 240 Königsjahren wird. J,1:s scheint
aber nicht staUhaft, diese Ergänzung aus Listen zu nehmen, welche
nicht in allen überlieferten Posten mit der des Oicero überein­
stimmen: bloss dieser hat 39 Jahre bei Numa und wenn wir die
41 Jahre Nnmas bei Euseb. 1291, 9 und dem Ohronographen
VOn 354 mit 1\1. als Addition v~n 2 + 39 ansehen wollten, so
müssten wir die Ergänzungen aus diesen nehmen; aber fast sämmt­
liehe Posten derselben sind von den für Cicero angenommenen oder
bei ihm angegebenen verschieden. Das gewiinschte Resultat wird
trotzdem auf diese Weise gtu' nicht einmal erzielt: wenn Oic. rOp.
II 30 regiis quadraginta annis et ducentis paulIo cum interregnis
fere amplius praeteritis auf 240 Jahre' und mehrere Monate ge­
deutet werden soll, so stimmt dies nicht zn der angenommenen
Abrundung von 500 Tagen auf zwei Jahre, wodurch bloss 240
runde Jahre (ohne Abrundung 239 J. 5 Mon.), nicht 240 volle
mit einem Ueberschuss erreicht werden.

Oicero soll diese angebliohen 240 Jahre ans Fabins genommen
haben; er selbst gibt an, dass er in streitigen Fällen dem Polybios
gefolgt ist: II 14, 27 sagt er gelegentlich der Regiernngsdauer
des Numa, welche bloss er auf 39 Jahre bestimmt: sequamur
enim Polybium nostrum, quo nemo fnit in exquirendistemporibns
diligentior, und als Gründungsdllotum wird II 10, 18 mit ausdrüok­
licher' Berufung auf grieohische Autoritäten (id quod Graecorum
investigatur apnalibus) dasselbe' Jahr 01. 7, 2 angegeben, welches
nach Dion. Hat I 74- eben das polybische Datum gewesen ist. Dies
bestreitet zwar Mommsen nicht; wenn er aber (Ohronql. p. 139)
vermuthet, Polybios möge B~ine Zahlen aus FabiuB entlehnt haben,
BO muss dies wegen der um drei Jahre verschiedenen Gründungs­
epochen heider entschieden bezweifelt werden und es hebt sich
diese Behauptung von selbst durch das Zugeständniss (p. 141)
auf, dass die Königszahlen des Oicero xrlchtzu dem Gründungs­
datum des Polybios passen i denn eine doppelte Reohnung anzu­
nehmen, liegt kein Grund vor. Doch wir brauchen gar keine all­
gemeinen Erwägungen; lasse1ll wir die Zahlen sprechen. Die 240
Jahre, welche Cicero den Königen gerechnet und welche er von
01. 8, 1 datirt haben soll, bringen den Anfang der Republik
in 01. 68'; 1. Hienach würde TarquiDius 11, wenn Cicero ihm 25 Jahre
zutheilt, 01. 61, 4: begonnen haben. So rechnet Mommsen p. 138
in der That; a.b6r nach Cicero Jällt der Anfang dieses Königs erst
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in 01. 62 (was Mommse~ a. a. O. aus Versehen mit dem AnflIDg
in 01. 61, 4, identisch findet), rep.lI 15 olympias secunda et sexlJ,­
gesima eadem Superbi regni initium et Pythagol'ae declarat ad­
ventum. Diese Stelle lehrt, dass er den Thronantritt des Königs
,auf 01. 62, 1 bestimint : denn die Ankunft des Pythagoras in der
nämlichen Olympiade fällt ihm in das vierte Jahr derselben (Il
15, 28). Wie viel Jahre Polybios auf Tarquinius II und auf die
ganze Königszeit gezählt hat, erfahren wir bei Vergleichung VOn
Pol. III 22, 2 'Iov'l!Lop Bf}oihov ~ut Mc4!nov 'Q.(}d!,-ov ToVC; 1l(!rf.mwc;
nUTafJ'ra:TsPTI:.u; tJ1ldWVi; flsr:a .~1! TWlI ßaatUwv xalUAVatJl, m,'iJnc ö'
Eari 1l(!/m:f!u Ti/C; 3if!~ov OtapdaEW, pli; """V cEll&d'~ T(!tllxOV'r' heGt
ÄEl1tovat ovotv. Dass Xerxes'Landung in Griechenland 01. 75; 1
stattfand, die ersten Consuln hier also in 01. 68, 1 fallen, wie
Mommsen Ohr. p. 128 findet, glauben wir nicht: die Olympien des
J. 480 wurden erst gefeiert, als bei Artemision und Thermopylai
gekämpft ward (Berod. VIII 26. 72); der Uebergangüber den
Bellespont (die eigentliche &dPaau;) fand schon im F'rühling 480
statt (Her. VII 37) und auch die Ankunft an der thessalischen
Grenze lässt sich noch nicht in 01. 75, 1 bringen. Polybios denkt
(welche Olympiadenrechnung auch immer bei ihm vorausgesetzt
wird, mit der von Mommsen im Hermes XIll 546 nach Nissen
aufgestellten würde 01. 75, 1 gar erst im Herbst 480 anfangen)
an 01. 74, 4, setzt das erste Consulat 01. 67, 4.·508 und bat
demnaoh dem Tarquinius II nioht 25 sondern 23, den sieben Königen
aber nioht 240 flondern 242 Jahre gerechnet.

Hiezu stimmt das Fragment rep. 11 31 bei Nonius p. 526
illa ptaeclara. constitutio Romuli cum ducentos annos et Viginti
fere firmar mansisset, welches Mommsen, da. die 215 Jahre, welohe
bei ihm VOn Roms Grltndung bis zum Antritt des Superbus ver­
laufen, nicht wohl zu einer Abrundung auf 220 hinreichen, auf die
'ersten Ausschreitungen desselben bezieht. Die erste Ausschrei­
tung des Superbus bestand aber eben in seiner Thronbesteigung,
welohe ausser dem Mord seines Königs und Schwiegervaters auch
von einem Verfassungsbruch begleitet Wal'. Nicht bloss zwischen
Romulus und Numa, wie Mommsen annimmt, sondern auch nach
~uma, 'rullus und AncDs berechnet Cicero Interregna. Bei jedem
neuen König vor Senius bel'ichtet er, dass derselbe verfassungs­
mäBsig zum Thron gelangt ist, d. i. durch WahI im Interregnum .
und dnrch die Bestät.igung der Curien, s. II 13, 25. 17, 31. 18,
33. 20, 35. Servius ist zwar ohne Interrex König geworden, aber
.er hat die Zustimmung des Volkes nachträglich eingeholt (II 21,
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38); Superbus dagegen ist und bleibt Usurpator, ihm fehlen heide
Legitimationen und ehen darin, dass er in der Weise eines Tyrannen
zum Thron gelangt, liegt der Bruoh der praeclarä constitutio Ro­
muli, ·von weloher das Fragment sp1icht. Die 23 Jähre des Su­
perbus von 242 abgezogen !ilrhalten wir 219, d. i. nngefahr 220,
wie Cicero sagt, vom Anfang Roms his zum To.de des Servlus.

Für Tallus und Servius kann man die lIerübernahine der Er­
gänzung (32 und 44) aus andern Schriftstellern statthaft finden;
wir haben hier weiter keinen Anhalt als II 15, 29 ex quo intel­
legi potest regiis anms dinumeratis anno fere centesimo et qnadra­
gesimo post mortem Numaeprimum Italiam Pythagoram attigisse;
der Zusatz neque hoc inter €lOS, qlli diligentissime peraecuti Bunt
temporum annales, ulla est in dubitatione versatum will, wie uus
soheint, sagen, dass die Zahlen, welche Polybios den Königen bis
Servius einschliesslich gab, auch in andern Systemen 1 vorhanden
waren. Die Summe wird trotzdem eine andere als bei Mommsen :
dieser setzt Pythagoms ins erste Jahr des Snperbus und erhält

.so 138 Jahre (32 23 38 44 1), Cicero nennt aber das vierte
II 15, 28 qua.rtum iam anDum regnante L. Tarquinio Superbo Sy­
barim et Orotonem et il1 eas ltaliae partes Pythagoras venisse
reperitur. Die genaue Summe ist' also 142 (oder bei exclusiver
Zählung 141). So erhalten wir für die sieben Könige 37 39 32
23 38 44 23, zusammen 236 Jahre, während die Gessmmtzeit dooh
242 Jahre betragen soll; Wir verstehen jetzt, warum II 15, 29
das Wort regiis zu annis hinzugefügt wit'd, um die <ungefähr 140> .
Jabre zn bezeichnen: die Vergleichung von c. 30,52 regiis XL anms
et 00 fere eum interregnnmplius lehrt, dass mit den 140 Jahren
nur eigentlicb~ Königsjahre mit Ausschluss der Int!Jrregllenzeit ge­
meint sind, und es wird dadurch bestätigt, dass auch die drei
Interregna nach Ruma eine erhebliche Zeit weggenommen haben.
Als GesamriItdauer der Interregna sind 6 Jahre (242- 236) vor­
ausgesetzt: 4mal500 ergeben in der'fbat 2000 Tage, d. i. fast
sechs volle Jahre.

4. Wesentlieh dieselben Zahlen wie Cioero, sagt Kommsen
Chron. p. 139, hat Diodor bei Eusebios (1291 Soh.), der auch bier
sich als treuen Vertreter des Fabius bekundet: Romwus 38, Numa
4J, Tullus 33, Ancus 83 (sohr. 23), Priscus 37, Servius 44, Su­
parbus .24. Eusebios gibt aber von diesen Zahlen nicht an, von

1. Wohl in demselben römisohen, aus welohem er die Dreizahl der
Decemvirnjahre II 87, 62 genommen hat.
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wem sie herrühren; nur das letzte vorher mit Quellenangabe ver­
sehene Excerpt I 283,23-289,21 war diodorischj zwischen beiden
Stücken steht ein gleichfalls anonymes (289,22-290,5), eine Liste
der Latinerkönige, welche sicher nicht aus Diodor entlehnt ist, wenn
auch vieles Einzelne zu diesem stimmt: denn Aeneas kommt dort wie
bei Dionys. I 64 erst 4 Jahre naehTroias F~~ll ZU1' Regierung 1,

bei Diodor 3 Jahre nach diesem, und von Troias Fan bis Romulus
sind 431 Jahre gerechnet, bei Diodor 433. Ebenso bedenklich
ist es, Wenn Mommsen ehroll, p. 128 eine doppelte Quelle Diodors
darin erkennen will, dass unmittelbar nach der' vermeintlich dio­
dorischen Aufzählung der römischen Könige (291, 16-18) von
244 Jahren derselben gesprochen wird, während die Aufzählung
240 ergibt. Diese 244 Jahre bilden eine Fortsetzung' der Latiner­
liste; das beweist der Zusatz, von Troia bis Romulull seien 431 a
und von Troia bis Brutull 675 Jahre: die Differenz zwischen diesen
zwei Zahlen ist eben 244. Diese Summen entstammen dem ur­
sprünglichen, im IL Buch aufgegebenen System des Eusebios, das
er mittels Contamination verschiedener QueIlen gewonnen hatte.
Die am Anfang dieses § erwähnten Posten ergeben eine Summe von
240 Jahren, sind aber keineswegs mit den in § .2 besprochenen
identisch, welche dieselbe Summe liefern; steIlt man bei Tullus die
von aUen vorhandenen Listen .übedieferte Zahl 32 statt 33 her,
so erhält man dieselbe Summe 239 und dieselbeu Posten, welche
wir in § 1 dem 'Fabius Pictor vindicirt haben. Insofern kommen
wir, wenn auch auf anderen Wegen, zu demaelben Ziel wie Mommsen;
anders liegt die Sache bei Diodor.

Diesel' übergeht die Dictatorjahre und die Anarchie scheint
bei ihm bloss ein Jahr zu da.uern; aber seine QueUe berücksichtigte
jene und gab dieser 4 Jahre (s. Röm. Stadtaera z~ J. 379 und
421), sie steUte also mit Fabius, Polybios und Antias die ersten
Consuln auf 01. 67,4. 508. Da ihr Grtiudungsdatum dasselbe wie
bei Polybios ist, nämlich 01. 7, 2. 750 (Diodar bei Eus. I 283
und' 8ync, p. 366), so muss sie wie dieBer den Königen 242 Jahre
gezählt haben; vermuthIich stimmten auch die Posten überein :
denn die angegebenen Zahlen finden sich bei keinem dritten Schrift-

1 Dass post annum quartum vier volle Jahre bedeutet, beweist
die Summe 481 427 + 4). Bei Schoene sind viele bessere Lesarten
des cod. N vernachlässigt, in diesem Stück allein die Zahlen des Silvius,
Agrippa. Amulius und die Summe 427.

Z So cod. N.; Schoene falsch mit G 441; den Beweis liefert die
Summe 675,
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steller zusammen vor. Ueherliefert ist nur ein Posten, die 44 Jahre
des Servius (Diod. X 2); ebenso viele rechnete auch PolybioB (so
oben § 3), wiihrend Cornelius Nepos trotz des gleiohen Gründungs'
(latums diesenl König 42 Jahre gibt. In den vollständig erhaltenen
Biichern Diodors wird zuerst (XI 1) das Consulat von 268 d. St.
erwähnt und mitOI. 75, 1 (480 v. Ch.) zusammengestellt; hieraus zu
schliessen, dass ihm der Anfang der Republik in 01.69, 2.503 gefallen
sei, ist deswegen nioht rathsam, weil sich nicht annehmen lässt, dass
von der grossen, in Anslassungen, Wiederholungen, Versetzungen
sich äussernden Confusion, welche die erhaltenen Stücke seiner Fa­
sten anfzeigen,die verlorenen vollständig frei gewesen seien. Wäre
z. B. auch Buch XI und XII verloren, so würde man mit gleichem
Recht oder Unrecht aus dem Datum 01. 91, 2 (415 v. Chr.),
welches XIII 2 den Consuhutribunen von 336 d. St. gegeben wird,
den Sohluss ziehen, dass er die ersten Consuln 01. 68, 3 (506 v. Oh.)
gesetzt habe. .

5. Auf 01. 7, 2. 750 stellte nach Solinus 1, 27 auch 001'­

nelius Nepos die Gründung Roms. Seine Rechnung glauhen wir
genauer darlegen zu kÖJ;lnen. Das synchronistische Capitel des Gel­
lius XVII 21 enthält eine Reihe Zeitangaben, welche nach § 1 ge­
wissen libri .chronici entnommen sind: oitirt werden als Quellen
§ 5. 8. 24 Varro und Oornelius Nepos, heide in der That die
Verfasser solcher Werke, und dass er nur aus ihnen die Synehl'o­
nismen entnommen, das Citat des Cassins Hemina (§ 5) also aus
einern von heiden entlehnt hat, schliessen wir aus § 24 Manlius e
saxo Tarpeio, ut M. Varro ait, praeceps datue. est; ut OorneliuB
autem Nepos scriptum l'eliquit, verherando necatus ast. Hieraus
erklärt sich ein bisher nicht beachteter Dualislllus der Datirung:
die Zeitbestimmungen des Capitels sind auf zwei verschiedene,
um 3 Jahre auseinander liegende Gründungsepochen gesteIlt, ehen
auf die des Nepos (7, 2. 750) und des Varro (6, 3.753). Zu
den varronisohen Daten gehört z. B. § 16 das vom Anfang des
peloponnesischenKrieges gegebene: circa. annum fare CCCXxnI
post Rom. cond. (varr. 323=:::::431 v. Ohr.), zu welcher Zeit (qua
tempestate) Postumius Tubertus Dictator gewesen sai (er war es
varr. 323); ferner das vorn Ausbruch das ersten punischen Kriegs
§ 40 anno post R. cond. eooc ferme et XC, welches varronisch
wirklich 490 war. Dagegen aus Nepos ist abzuleiten§ 37'post
annum urbis couditae ,COCC fere et LXX belIum eum rege Pyrrho
llumptum EISt; varroniseh datirt der Anfang des Pyrrhollkriegs um
eine Dreizahl höher (473). Ebenso gehört dem Nepos § 19 ad annum



Ungar

fere conditae urbis OOOXLVII triginta illi tyl'anni praeposi1;i snnt
Athenieusibus et in Sicilia Dionysiua auperior tyrannidem tenuit.
Varronisch 347 entspräche 407 v. Oh., aber die Dreiaaig wurden
404 v. Oh. eingesetzt. Der Anfang des Dionysiofl I wird allerdings
meist auf 406 v. Oh. bestimmt: in das Ende diesea oder den Be­
ginn des nächsten Jahres fällt sein erstes Aufkommen. Die Herr­
schaft desselben hat indess mehrere Unterbrechungen erlitten, ähn­
lich wie die des Peisistrl'ltos, und konnte -daher ihr Anfang ebenso
verschieden datirt werden wie es mit dieael' geschehen ist. Zw~i­

mal wurde er durch einen Aufatand von Syrakus ausgeschlosaen
nnd beim zW,eiten Ma.l ging es ihm so schlecht, dass er schon ent­
,schlossen war alles aufzugehen und nur ein herühmt gewordener
Ausspruch ("ftMv E-111:aptOV tl rv(!alI1'~) ihn aus der Verzweiflung
aufrüttelte; wider Verhoffen gelang ihm del' Sieg und jetzt wurde
seine Herrachaft neu und auf die nau~r begründet. Dies geschah
ehen 404 v. Oh. (Diod. XIV 8) und diesen Zeitpunkt meint Gel-

,lius d. i. Nepos. Beide Quellen vereinigt § 9 00 et LX anno post
R. c. aut non longe amplius victos Persas traditum est pugnam,
Marathoniam; das J. 490 v. Oh. ist varronisch 264, nepotisch
zwar nicht 260 sondern 261, aher vel'wuthlich ha.t Nepos die Schlacht
in die erste Hälfte oder um die Mitte von 4!}0 v. Ch., also 01. 73,
2. 491/0 gesetzt wie Dion. HaI. V 17 f;Urtif!f;" Ta Mal!a:Jwllt« 7:ll~

B(!oVrov Wrpijl; (nach V 1 01. 67, 1. 508/7) 8lClC«McK« ErtiUtll und
auf 260 d. St. = 491 v. Oh. reducirt.

Bei solcher Benutzung von zwei Systemen nehen einander
konnte es nicht ausbleiben, dass eiu La.ie in dieseu Dingeu wie
Gellius sioh verwirrte. Er spricht § 23 von einem Sieg der Athener
unter Phormion über die Spartaner, erfochten bei Korinth nach der
Alliaschlacht (390 v. Oh. für seine Quellen), vor Aristoteies Geburt'
(384 v. Oh.); § 28 lässt er um 400 d. St. (also entweder 354 oder
351 v. Oh.) Pbilipp a.uf den Thron und in dieser Zeit Alexs.nder
auf die Welt kommen, wenige Jahre später aber Platon zu Diony­
sios II reisen, während das erste dieser Ereignisse 360, das zweite
356 v. Oh. geschehen und Dionysios hereits 357v. Oh. gestürzt
worden ist. In Betreff der Geburtszeit Alexltnders kann man· ein
Fragment des Nepos vergleichen, Solin. 40, 4 oritur, ut Nepos
Oornelius edit, M. Fabio Amhusto T. Quinctio Capitolino cons.
postR. c. anno OOOLXXXV. Dieses' enthält den entgegengesetzten
Fehler (885 d. St. nepotisch 366 v. Ohr.), gibt zugleich Oon­
suln an, welche nicht zu dem Datum passen (sie regierten varr.
400 = nep. 397), und da die ga.nze Stelle in vielen Handschriften
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fehlt, so hat sie :Mommsen in seiner Ausgabe des Solinus sammt
anderen, gleiohfalls handschriftlich nicht allgemein überliefert,en
Stellen als Interpolation gestricben. Wir können hier auf die Hand­
~ohriftenfrage nicht in der Kürze eingehen, Mommsen selbst gibt
aber p. LXIII das Auffallende der Annahme zu, dass Glosse~e

indem Text eines so späten Schriftstellers bereits, wie das bei
einigen von jenen Stellen der Fall ist, von :Marcianus Capella und
Priscian vorgefunden und als ächt citirt werden. Kaum w~niger
auffallend wäre die Entstehung eines Glossems von der Art der
citirten Stelle, ein Anlass zu soleber Erdichtung ebenso Bcbwer
denkbar wie Kunde eines damals längst verschollenen Werkes bei

\ .

einem Absohreiber. Nooh bedenklioher muss jene Annahme er-
scheinen, wenn sich das Fl~agment bei leichter Aenderung als äoht
nepotisch herausstellt und Nepos ein. (wo nioht der) Hauptgewährs­
mann des ßocchus war, in welchem :Mommsen scharfsinnig die
Quelle des Solinus in ohronologisohen Dingen erkannt hat. Der
Umstand, .dass zwei mit einander unvereinbare Fehler zugleich,
eine falsche Jahrzahl und falsohe Consulnamen, in dem Fragment
vorkommen, führt auf die in solchen Fällen sich meist empfehlende
Vermuthung, dass eine Textverderhlliss vorliegt: zur Gewissheit
wird VermutllUng, wenn die Aenderung heide Fehler zu­
gleich hebt. Statt CCCLXXXV schreibe man OCOLXXXXV, so
bat man das ächte Datum des Nepos (395 d. 8t. = varrolliscb
898 d. St., also = 356 Y. Obr.) für Alexanders Geburt. Freilich
die Consuln M. b'abius und T. Quinctius Capitolinus regierten varr.
400, was für Nepos 397 und nicht 395 ergibt j aber hier kommt
uns Gellius zu Hülfe, welcher Alexanders Geburt eben in das sich
nun als varronisch. herausstellende Jahr 400 set3t. Bier ist also
eine tiefer liegende Irrung anzunehmen und es soheint UnS nicht
uninteressant zu sein, dass eine Spur derselben auch bei Livius
nachgewiesen werden kann. Dieser meldet VII 18 von der Wahl
jener Consuln von varr. 400: c.reati coss. :M. Fabius Ambustus
tertium Quinctius; inquibusdam pro T. Qninotio :M. Popilium
consulem invenio. Die Consuln dieser < gewissen) Annalen waren
alaoM. Fabius Ambu,stus (zum zweiten) und :M. Popilius Laenas;
das aber aind gerade die des Jahres 398, welohe Nepos als Ver­
treter seine~ J. 395 (und 356 v. Ch.) hätte nennen sollen. Mit
anderen Worten: in den Fasten des Nepos und dei: Nebenquelle
des LiviuB waren die Namen der Consuln von 398 varr. (:M. Fa­
bius Ambustus II, :M. Popilius Laenas) und 400 varr. (:M. FabiUB
Ambustu$ III, T. Quinctius Capitolinus) mit einander vertauscht.
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Der andere Fehler kommt wohl auf Rechnung des Genius.
Seine Worte: circa. annum urbis cond. CCCC Philippus regnum
Macedouiae adeptllS est inque eo tempore AJexander natlls est be­
deuten: um 400 bestieg Philipp den Tllron, in diesem Jahre selbst
aber· want Alexander geboren (die auch sonst st....tt des blossen
Ablativ vorkommende Präposition ist des Gegensatzes wegen und
um die strengere Bedeutung von circa anzudeut.en gewählt); 400
statt 398 (varr. = 356 v. Ch.) lässt vennuthen, dass Varro das
missverstandene Datum seinem Vorgänger Nepos entlehnt hat. Wenn
nun Gellius hinzufügt: paucisque annis post Pla.to a.d Dionysium
posteriorem profectull est, so hat nach unserer Ansicht Nepos und'
Varro das Intervall nicht, wi? Gellius thut, auf die Geburt Ale­
xandere, sondern auf den Antritt Philipps bezogen und demnach
die letzte sioilisohe Reise des Philosophen 358 v. Ch. (wenige
Jahre nach· 360 und ein Jahr vor 351, dem letzten Jahre des
Dionysios II) gesetzt 1. Was den andern oben erwähnten Ana­
chronismus anlangt, so konnte, wenn Va1'1'O die Vernichtung der
spartanischen Mora durch Iphihates (dieser ist offenbar statt des
Phormion zu verstehen) bei Korinth 390 v. Ch. in das Stadtjahr
364, Nepos aber die Einnahme Roms in das bei ihm treffende
J. 361 gesetzt hatte, Gellius leicht zu dem Irrthum kommen, des
Iphikrates Sieg 3 Jahre nach (statt in dasselbe wie) Roms Ein~

nahme zu stellen. Gleiche Contamination finden wir bei ihm § 20,
wo die Hinrichtnng des Sohates (399 v. ChI'. varr. 355, aber

1 Gegenwärtig wird die Sonnenfiusternills, welcbe Helikon beim
letzten sicilischen Aufenthalt Platons voraussagte (Plut. DlOll 19), für
die vom 12. Mai 361 v. Ch. gehalten, weil dieser nach Plat. epist. 7.
360 B auf der Heimkebr mit Dlon bei den olympischen Spielen zu­
sammentraf, was sich nur auf die Spiele von'360, nicht auf die von 366
v. Ch. deuten lässt (Boeckh, Sonnenkreise p. 1M). Aber Plutarcbs Dion,
die einzige historische Quelle für die Begegnungen Platons mit Dionysios
nnd Dion, lässt c. 21 fg. den letzten Aufenthalt Platous in Bicmen und
seine Heimkehr dem tTnternehmen Dlons vom Spätsommer 357, welches
den Sturz des Tyrannen in Schnelle herbeiführte, ullmittelbar voraus­
gehen, ja ihm zum Anlass dienen. Platans EntlaBsnng gestattete diesem,
Dions Frau einem alldern zu geben; dies trieb Dion zu dem Krieg,
welcben die Akademiker eifrig schürten nnd der auch ohne langes
Säumen ins 'Werk gesetzt wurde. Wir denken daher an die früher schon
von Andern ins Auge gefasste totale. Sonnenfinsternisll vom 29. FebrllBr
351, welche llaeh Pingre in Slideuropa, Nordafrika nnd Westasieu sichtbar
war. Was dagegen spricht, ist nichts weiter als die Autorität eines
unäohtell Briefes.
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Ilep. 352) in die Zeit der Einnahme von Veii (vulg. 396 v. Oh.
= nep. 355, aber varr. 358) gesetzt wird, wähl'end den zwei
Ohronographen drei Jahre zwischen heiden l~l'eignisBen lagen. Es
ergibt sich aus diesen und den oben besprochenen Daten des Gel~

liuB, dass die varroniscben Data 355 358 361 364 398 400 473
sämmtHch dieselbe Differenz von 3 Jabren bei Nepos baben wie
das Gründungsdatum : Nepos hat also die fünf Anarchiejahre und
die vier Diotatorjahre mit Varro gemein und die Ursache des
Untersohieds muss in der früheren Zeit liegen : entweder 11at Nepos
den Königen 241 und den Decemvh'n mit Varro 2 Jahre gel'echnet
oder jenen 240, diesen aber 3. Die Entscheidung suohen wir bei
SolinuB.

Dieser setzt o. 1, 30 ff. die ersten Decemvirn 302 (varr.303),
den Beginn des ersten punischen Krieges 489 (varr.490), den des
zweiten 535, des dritten 60.4, aes roM'sischen 662, das Oonsulat
des Pompeius und Veranius 801, alles um ein Jahr niedriger als
Varro: er befolgt also dieselbe Aera wie die Oonsuln- und Sieges­
tafeln des Augustns auf dem Ollpitol, welche für Roms Gründung
das Datum 01. 6, 4. 752 voraussetzen und den Königen 243
Jahre (Varro 244) rechnen. Dagegen als Jahrsnmmo der Könige
wird c. 1, SO die Zahl 241 angegeben und diese findet in den
Posten ihre Bestätigung: c. 1, 20-26 hat Romulos 37, Numa 43,
TuBus 32, Ancus 24,. Prisens 37, Servius 42 und Snperbus 25,
die GesammLheit der Könige also 240 Jahre, wozu noch, wie
Mommsen Sol. p. XV treffend aus der beigegebenen Datirung nach
Olympiaden folgert, 1 Jahr Interregnum naoh Romulus kommt.
Diese 241 Jahre passen auf das Gründungsdatnm 01. 7, 2. 750,
d. i. auf das des Nepos. Solinus gibt nun auch das Gründungsjahr
an, aber merkwürdiger Weise weder dieses nooh das ca.pitolinische
sondern 01.7,1 (0.1,27). Noch mein': die dl\bei angegebene Oonstel­
lll.tion: Romulus fundaments. ieeit, sient L. Tal'l'utius prodidit, love
in piscibull - luna in libra constitutis gehört einem viel,ten System
an, sie ist keine andere als die von TarJ!utius fiir das von VmTO
und Atticus (diesen citirt c. 1, 27) eingeführte Dat,um 01. 6, 3
berechnete. Damit scheint zunächst nur gezeigt zu sein, wessen
die chronologischen Laien von damals fähig waren; es stimmt dazu
dass c. 27, 44 die Griindung von Kyrene sowohl 01. 46 (600-596
v. Oh.) als unter AIICUS (637-613 v. eh.) und 586 J. nach Troia
(597 v. Oh.) gesetzt wird 1, oder dass c. 32,42 ,Alexandrias GI'Ün-

1 Beide Data, das der ersten und dritten wie das dcr zweiten
Augabe, waren überliefert.

RhelD, Mus. f. Phllol. N. F. XXXV.
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dung 01. 112 (332-328 v. Oh.) und in das Consulat von VlloJir.
428/326 fällt. Aber Solinus steht mit dieser chronologischen Con­
tamination nieht allein: er hat sie von Bocchus übernommen.

Das Datum 01. 7,1 ist mit keiner der c. 1,27 angegebenen
Quellen (Fabius, Cincius, Nepos, Atticus) vereinbar; dennoch oder
vielmehr eben desswegen ist es fÜr das der eigenen Aera des Boc­
chus zu halten. Dies beweisen die obeu citirten Jahrzahlen der
römischen Geschichte bis in die Regierung des Kaisers Claudius
herab und zum Ueberßuss gibt Bolinus 1, 27 auch an, dass er
(d. i. Bocchus) es selbs!; gefunden: col1atis igitur nostris et Grae­
<lomm temporibus invenimus incipiente 01. VII Romam conditam,
anno post IIium oaptum CCCCXXXIII. Da er sein Verfahren dann
näher angibt, so können wir auoh seine Leistungsfähigkeit prüfen;
sie passt zu den schon gegebenen Beweisen, seiner Kenntniss. Er
geht davon aus, dass im J. 801 Pompeius und Veranius Consulll
waren und dass in amtlichen Urkunden ans diesem Consulat die
207. Olympiade vermerkt ist. Aus 206 Olympiaden gewinnt er
durch Erhebung der Zahl auf ihr Vierfaches 824 Jahre, zählt das
erste Jahr von 01. 207 (49/50 D. ChI'. 802/3 Vfin"., 801/2 ca.p.)
hinzu und zieht von diesen 825 Jahren 801 ab; den Rest, 24
Jabre . 6 Olympiaden zu 01. 1; 1 geschlagen ergibt sich ihm
01. 7, 1. Er vergiss!; aber dabei, dass jener Olympiadenvermerk
einem Akt der zweiten Hälfte von cap. 801, varr. 802 beige..
schrieben war, während die Gründung Roms in die erste Hälfte
des julianischen Jahres gehört. Er hat also durch einen Rechnungs­
fehler 01. 7 j I statt 01. 6, 4, welches Datu~ die von ihm befolgte
capitolinische Aera verlangt, gefunden. Wir aber lernen hieraus
erstens, dass, obgleich Kaiser Claudius den achthundertjährigen
Bestand Roms nach varl'onischer Aars. feierte, docb (wenigstens ein
Jahr darnach) unter ihm die des Augustus in amtlicher Anwendu~g
war: denn Booohus kennt keine versohiedenen Aeren zu seiner Zeit
und wenn die Urkunden das griechische Datum 01. 207 verzeich­
neten, so haben sie sicher auch das römisohe 801 geliefert.

Gehören somit die 241 Königsjahre des Solinus oder Boc­
chus nicht seiner eigenen Rechnung an, welche vielmehr 243
erfordert, so sind sie auf eine der vier ihm bekannten Epochen
zt1l'iickzuführen, Von der des Cincius Icann wegen ih1'es niedrigen
Datums hier keine Rede sein; Fabius gibt den Königen 239 Jahre
und würde mit zwei mehr auf 506v. Oh. als Anfang der Republik
gekommen sein, Atticus ebenso auf 512 v. Oh., beides undenkbar
(s, § 1). So bleibt UDS bloss Nepos übrig: von ihm ha.ben wir
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gesehen, dass er entweder 240 oder 241 Königsjahre zäMte. Ihm
schreiben wir sie um so unbedenklicher zu, als er aucb aus ander)]
Gründen als Hauptquelle des Boccbus anzusehen ist. Von den
Quellen, welche in den rillronologischell Stücken des SOlillUS erwähnt
werden, ist, wie :MQmmsen Sol. p. XVI bemerkt, Nepos die jüngste;
aus ihm ist wahrscheinlich ein Thei! der andern Citate abgeleitet.
Nicllt bloss über das Gebm·tlljallr des Alexander und die Regierungs~

dauer der Könige Roms wird er befragt: die Angabe o. 40, 16,
dass Homer 160 Jahre vor Roms Gründung lebte, wird von Gellius
XVII 21, 3 auf Nepos zurüokgeführt, auf denselben die o. 40, 16
behauptete Gleichzeitigkeit Homers mit dem Latiner Agrippa von
Hieronymus zum Kanon des Eusehius, Abrah. 1104. Filr dieses
Datum ebenso wie rür andere aus der Zeit vor Roms Gründung
konnte Bocchus die Chronik des Atticus nicht benutzen, weil diese
mit Romulus anfing 1; die des Varro aber ist i11m ganz unbekannt
geblieben, als Vertreter der naoll diesem benannten Aars nennt er
nur Atticus und Cicero, nicht Vano.

Nepos rechnete also 11ioht 240 sondern 241 Jahre auf die
Königszeit und sein Anfangsjahr der Republik ist demnach wie bei
Varro 01. 67, 3. 509 v. Chr. Sein Gründungsdatu~ hat er <lern
Eutostbeues und Apollodoros entlehnt (Sol. 1, 27 Nepoti et
Lutatio opiniones Eratosthenis et Apollodori oomprobantibus olym­
piadig VII annQ II placet ROI;nam oonditam). Dies bestreitet Nie­
bullr 1298: Nepos könne den Kanon jener Männer bloss fiir Troia
und für deu O1ympiadenanfang benutzt haben: denn Erl1tostbenes
erkHirte Romulus für einen Enkel des Aeneas (Serv. zur Ae.n. I 273).
Dieser Grund hätte die Späteren nicht bestimmen sollen, den
Eratosthenes a.ns der Liste der Scböpfer römischer Gründnngsa.eren
zu streichen: er erledigt sich durch die Annahme, dass jener zu
den Schriftstellern gehörte, welche von zwei Romulus und zwei
Gründungen Roms zu melden wussten (§ 11). Polybios war nicht
der einzige Grieche, welcher die Epoche. 01. 7, 2 aufstellte; der
Ausdrnck Graecorum' investigatur annalibus, welchen Cicero rep.
11 10, 18 auf die Schöpfer derselben anwendet., passt nur uneigent­
lich auf Polybios, welcher die ältere Geschichte Roms in einem
EXOtII'll gab, seine Annalen aber erst mit 220 v. eh. anfing; es
ist um so nothwendiger hier noch einen andern Griechen zu ver~

stehen, als Polybios, wie er nach Dionysios J 4 selbst bezeugte,

1 Vielleicht ist die!! die UI;sßche ihres frühzeitigeD VerschwindeD!!
RUS der Literatur; Nepos und Varro fingen mit der griechischen Urge­
schichte an und gaben wahrscheinlioh mehr Synchronismen.
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diese Epoohe weder selbst durch Rechnung gefunden noch auf
andere Griechen zuriiokgeführt sondern der Tafel des römischen
Oberpontifex entnommen hatte. Und derselbe Diodor, welchen

. wir in derselben Epoohe und in der Zahl 'Von 242 I\önigsjahren
mit Polybioll und Oieel'os Republik einig fanden, setzt doch IX 3
die Ankunft das Pythagoras in Italien nicht" wie Oic. rep. II 15,28
naoh Polybios 01. 62, 4 sondern in 01. 61. Wir können daher
.mitSicherheit annehmen, dass die Epoche 01. 7, 2, und (da Nepos
schwerlich sich selbst hiehei schöpferisch bethätigt hat) mit· Wahr­
scheinlichkeit' dass auch die Königszahlen desselben dem Erato­
sthenes und Apollodoros entlehnt sind.

Die in § 1. 3. 5 behandelten Angaben über die Regierungs­
dauer der römischen Könige sind die ältesten, welche sich nach­
weisen lassen; versuchen wir Dun, die E nt s teh u n g derselben auf­
zuklären. Da ihre Summen 239 241 242 der: GeneraUonszabl
233 sehr nahe kommen, so darf vermutbet werden, dass sie durch
Erhöhung dieser entstanden sind: dass die Rechnung nach Menschen­
altern die wiohtigste Rolle in der mythischen Chronologie· 'Von Hellas
und Rom spielt, ist schon oben bemerkt worden. Unter dieser
Voraussetzung erkennen wir in den niedrigsten Post.en die ältesten;
da alle drei Systeme das Bestreben zeigen, die Summe zu ver­
mehren, so ist es nicht. wahrsclleinlich, dass sie einzelne Zahlen
verkleinert, sondern dass sie dieselben entweder beibehalt.enoder
vergrössert haben. Die einfache Auswahl der niedrigsten Posten
liefert nun als Summe genau die Zahl von 283 Jahren.

Fabins PoIybios Nepos kleinste Zahl
I Romulus 38 37 87 37

II Numa 41 39 43 39
III Tullus 32 32 32 32
IV Ancns 23 23 24 23
V Priscus 37 38 37 37

VI Servius 44 44 42 42
VII Superbus 24 23 25 23

Interregna 6 1

Summe 239 242 241 233
Dass dieses Zusammentreffen mehr als ein blosses Spiel des Zufalls
ist, lässt sich beweisen 1; die künstliche, ein Zahlenspiel verrathende
Symmetrie erhellt schon aus folgender Aufstellung:

.1 Unten wird die Vermuthung aufgestellt werden, dass Cincius
die 238 Jahre unverändert beibeha.lten hat. Dass sie zur Zeit des Ti-
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I--IV: 37 39 82 28
V-VII: 37 42 23.

Die einzelnen Könige zerfallen ihrer Abstammung naah in vier
Kategorien: zwei Latiner, zwei Sabiner, zwei Etrusker und einen
von dunkler Herkunft: Gruppen konnten daraus, weil nirgends zwei
stammverwandte Könige auf einander folgen, sondern dieselben
immer durah einen ihnen fremden getrennt sind, nur zwei gebildet
werden, eine die vier ersten (Latin~r und Sabiner) umfassend, die
andre den Rest. . Der erste König der ersten Gruppe hat so viel
Jahre wie der erste der zweiten, ebenso hat der letzte König der
einen 1>0 viel wie der letzte der andern. In beiden hat der erste und
der letzte zusammen 60 Jahre ; der erste aber mehr Jabte (37) als der
letzte (23), weil dort das Geschlecht im Aufsteigen, hier im Nieder­
gang ist; die Differenz ist zweimal 7, und von der Durchschnittszabl
30 steigt 37 um 7 empor, während 23 um 7 von ihr herabsinkt.
Um 7 ist auch die Jabrsumme der drei mittleren Posten (113)
niedriger als die der äusseren (120) und von ihrer Hälfte, der
Dl1rchsohnittszahl 561/ 2, ~nt(ernt sich die der mittleren Posten in
de~ ersten Gruppe (39 + 32 71) um 141/ 2 durch Addition, in der
zweiten (42) um 1482 durch Subtraction; dieses 1481 aber ist
die Hälfte del' Differenz 29, welche zwischen den Jahrsummen der
ersten (131) und der zweiten Gruppe (102) besteht. Endlich
während der mittlere Poat.en der zweiten Gruppe (42) das zwei­
fache Product der zwei in der ganzen Rechnung zu Grund gelegten
Primzahlen 7 und 3 (sieben Könige und ihre Durchschnittsdauer
l/s Jahrhundert oder 331/ S Jahre) ist, besteht der Unterschied der
heiden mittleren in der ersten Gruppe wieder in (39-32 7.

Die drei Epochen sind, unahhängig von einander, jede un­
mittelbar aus der Grundzahl 233 weitergebildet. Die des Fabius
ist gerade 400 Jahre von einer troianischen Epoche entfernt,
welche, wenig beachtet, vorläufig 1 bloss von Eutropius I 1 bezeugt
wird: urbem constituit olympiadis sexta.e anno tertio, post Troiae
excidium, ut qui plurimum minimumque tradunt, treaentesimo nona­
geBimo quarto. Die 394 Jahre fÜhren von der varronischen Epoche
01. 6,3.754/3 auf 1148/7 v. Ohr. als Datum der Einnahme Troias:
bei der um 6 Jahre niedrigeren Epoche des Fabius, 01. 8, L 748/7,
musste die Differenz gerade 400 J. ausmachen. Dieser rechnete

maios noch nicht gebildet waren, könnte man daraus schlieooen wollen,
da.as er Roms Gründung 814/3 v. Ohr. setzt.

1 Unten § 9 geden][en wir sie bei PhiliBtoB naahzuweiaen.
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also 12 Generationen von Troia bis zum Bau der Stadt. Die zu
diesem Behuf nöthige Vermehrung der 233 Jahre um6 ist in
symmetrischer Weise so vertheilt, dass der erste und der letzte
König 1, der zweite und der vorletzte 2 Jahre, die drei mittleren
keinen Zusatz bekommen haben:

37 39 32 23 31 42 23
1 2 2 1.

Die Epoche 01. 7, 2. 751/0 ist, wie Diodor VII 3 und 80­
linus .1, 27 (d. i.Nepos) ausdrücklich angeben, 433 Jahre, d. i.
dreizehn Generationen von der troianischen Epoche des Eratosthenes
und Apollodoros, 1184/3 v. ChI:. entfernt, mithin auf diese be­
rechnet und nicht vor Eratosthenes, welcher 01. 126 geboren war
und 80-82 Jahre, &lso von c. 275 bis c. 195 lebte, entstanden: denn
das trojanische Datum 1184/3 ist vor diesem nicht aufzufinden 1,

also wahrscheinlich von ihm selbst geschaffen. Da auch das römische
Gründungsdatum schon bei ihm vorkommt, so müSsen wir ihn für
den Erfinder desselben halten. Die acht Jahre, welche zur Er­
zielung. der 241 Jahre vor 01. 67, 3. 509 hinzugefügt werden

. mussten, sind so vertheilt, dass die eine Hälfte dem zum höchsten
Lebensalter gelangten König hinzugefügt wir'd, welcher weder Stra­
pazen des Krieges noch UnzufriedelJheit des Volkes oder Hungel',
Pest nnd Landplagen erlebte, der ein goldenes Zeitalter unter seiner
Regierung sah, bis er endlich an Altersschwäche starb (Piso bei
Plut. Num. 12; Dionys. Il 76); von der andern Hälfte kommen
1 Jahr auf das Interregnum vor Numa, 1 und 2 auf die zwei
kürzesten Regierungen, die des AncDs und Superbus. Nur an
die troianische Epoche des Eratosthenes angeknüpft, aber in den
Königszahlen von ihm unabhängig ist die Rechnung des Polybios.
Dieser liegen politische Anschauungen und :Motive zu Grunde,
welche ihr zwischen den ersten fünf Regierungen sechs Jahre Inter­
regenzeit lieferten; um die zu 242 Jahren noch fehlenden drei
zu gewinnen legte sie dem fünften I{önig ein Jahr, dem sechsten
zwei zu. Dass in derselben Ordnung ein Jahr mit zwei Jahren
auch bei den vorausgehenden Paa.ren wechselte, ist desswegen
wahrscheinlich, weH das Interregnum nach Romulus überall a.uf 1

. 1 Brandis de temporum graecorum antiquissimorum l'ationibns
p. 34 schreibt sie dem Ktesias zu, obne diese Behauptuug näher zu be­
gründen; die angeblichen Zahlen des Ktesias bei Eusehios, welche dieser
Vermllthung anscheinend zu staUen kommen, sind das Eigenthum dieses
Chronographen. .
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Jahr (nicht 2) berechnet wird. Die Zahlen erhielten dadurch
folgendes symmetrische Schema:

Königsj. 87 39 32 28 '37
1

'42 23
Interr. 1 (2 1 2~1 1 ~ 2.

6. Die Griindungsepoche 01. 7t 2. 750 scheint bis in die
letzten Zeiten der Republik die Herrschaft behauptet zu haben.
1111' folgten die G1iechen Era.tosthenes, ApollodOl'os (durch dessen
143 v. Oh. in metrischer F'orm abgefasstes Schulbuch die Data des
Eratosthenes die weiteste Verbreitung gewannen), Polybios und
Diodoros, in Rom die Stadtcbronik des Oberpontifex wenigstens zur
Zeit des Polybios, dann Oatulus der Amtsgenosse des Marius 102
v. Oh., ferner Oicero in der Republik und Oornelius Nepos. Auch
Oaseius Hemina und On. Gellius haben sie befolgt, wenn man an­
nimmt dass zu den zwei Jahren Differenz gegen Varro, welche ihre
Zählung (368 d. St. = varr. 365, Macrob. sat. II 16, 22) vor
dem gallischen Brand aufweist, noch ein drittes nach diesem durch
Berechnung von bloss. vier Anarchiejahren kam: varr.884 war dann
ihnen das 381. Stadtjahr. Aehnliches gilt von Claudius Quadrigarins,
wenn man seine Jahrzahl 558 auf varr. 56;1. anstl.tt auf 560 be­
zieht(s. Röm. Stadtaera zum J. 421).

Eine neue Erhöhung erlitt die Aera unter dem Einfluss der
Astrologie. Auf Anregung des Varro berechnete der Mathema­
tiker L. Tarrutius aus Firmum Tag und Stunde der Geburt des
Romulus auf Grund seiner Eigenschaft~n, Thaten und Schicksale,
steUte in ähnlicher Weise das Horoskop der Stadt Rom her und
machte nun für die Oonception des Romulus eine totl\le Sonnen­
fiusterniss in 01. 2, 1, für seine Geburt ein neun Monate später
liegendes Tagdatum und fitr die Gründung der Stadt die in der
literarischen Welt aus den Versen des AntimacbOl! bekannte M.ond­
fiusterniss 01. 6, 3 ausfindig, welche sich 18 Jahre nach Romulus
Geburt, also beim Eint,ritt seiner Volljährigk;eit ereignete. Seine
Finsternissdata treffen ,zwar nicht alle zu (auch nicht für Babyion
oder Alexandria), aber er glaubte an sie und ihm glaubten seine
Zeitgenossen. Nachweislich zuerst...J>efQlgte die nette Epoche um
707/47 Atticus, s. Mommsen Ohron. p. 145 j aber Varro Wsr es,
durch dessen Schriften (de gente populi l'Omani 709/45 uud an­
nales, ungewisser Abfassuugszeit) sie ausführliche BegrÜndung und

, in den weitesten Kreisen Eingang fa.nd f. Die desswegen mit glltem

1 Belege der Datiruug aus seinen Schriften sind wenige auf uns
gekommen: zu dem von Mommsen ChI'. p.130 angefübt·tcn (rnst. 12,9)
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Grund nach ihm benannte Aera brachte die ersten CODsuln durch
Zählung von zwei Decemvirn-, aber fünf Anarchiejahren auf 01.
67,3. 509; sie musste daher den Königen 244 Jahre geben.. Die
Mehrung von 11 Jahren wurde dadurch erzielt, dass man die
grössten vorhandenen Zahlen, die des Nepos für Numa und Superbus,
die des PolybioB für die zwischen diesen stehenden Könige aus­
wählte und wie Nepos nach Romulus ein Jahr Interregnum annahm.
Wer dieses ausschlosserhieIt. 243 Königsjahre und die Epoche
01. 6, 4. 752; dies sind die Zahlen der fasti consulares und acta
triumphalia des Augustus, doch ist unbekannt, wie sie die Königs-
jahre vertheilt baben 1. .

Gründungsdah der wahren Zeitrechnung.

7. Tim ai 0 s, auf welchen wir die auf w~hl'eZeit gestellten
Zahlen des Polybios II 18-20 his zum Pyrrhoskrieg zurückführen,
setzte Roms und Carthagos Gründung in das gleiche Jahr 814/3
v. Ohr., 38 Jahre vor 01. 1, 1 (Dion. HaI. I 74); die Angabe
von 39 Jallren bei Oic. rep. II 23, 42 beweist, dass 38 volle ge­
meint sind. Tima.ios liebte es, epochemachende Ereignisse durch
Gleichung ihrer Zeit zu vereinigen: so brannte ihm der Tempel der
ephesischen Artemill in der Nacht nieder, in welcher AJexander ge­
boren ward, Dionysios wurde Tyrann am Todestag des Euripides,_
und manche ähuliche Synchronismen mögen von ihm herrühren,
vgl. Mendelssohn, quaest. Eratosth. p. 188 sq. Von 814/8 bis zu
dem ersten Jahr der Republik, 01. 70, 2. 499/8, sind 315 Jahre,
d. i. siebenmal 45. Sollte dies hioss Zufall sein? Die exorbitant
hohen Data der Urzeit bei Timaios: Troias Fall 1000 Jahre vor
Alexanders Uehergaug nach Aaien (01. lU, 2. 335/4), also 1335/4
v. Chr. 2, und die dorische Wandernng 820 Jal1re vor diesem Er-

kommen jetzt die oben § 5 ermittelten. Ersat.z bieten die Zahlen des
Plinius und der andern Anhänger seiner Aars.

1 Eine andere Spielart scheint von Cicero ad fam. IX 21 befolgt.,
wo varr. 310 und 414 als Jahr 311 und 415 bezeichnet wird. Es ist
aber nicht wahrscheinlich, dRss Cicero im Lanf von acht Jahren (die
Repuhlik schrieb er 700/54, den Brutus 708/46) drei verschiedene Aeren
geführt habej vielleicht ist die erste der zwei Zahlen aus Atticus, wenn
dieser den Decemvirn 5, der Anarchie 2 Jaln'e zählte, und die zweite
dem entsprechend in 414 zu verwandeln.

2 Bei Censorinus 21,' S setzt Timaios TroiäS Fan 417 J. vor 01.
1, 1, also 119B v. eh., was nach anderen Tbrasyllos that. Fischer Gr.
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eigniss, 1155/4 v. Oh. führen, da er über die geringe Zahl der
Generationen, welobezwisohen diesen Daten und der Olympiaden.
zeit ]iegen, nioht gleiohgültig hinwegsehen konnte, auf die Ver­
muthung, dass er den Königen der Sagenzeit als Heroen göttlioher
Abkunft längeres Lehen und längere Blüthezeit zugesohrieben habe;
ein Aberglaube der ?u allen Zeiten sioh geltend gemacht hat und
bei dem wegen seiner dEtmrJatfU1l4a im Alterthum viel verspotteten
Historiker am' allerwenigsten befremden darf. Es stimmt dazu,
dass Timaios zwisohen Troias Fall und der dorisohen Wanderung 180
Jahre zählt, d. i. 4 Generationen von je 45 Jahren 1, nämlich Uynos,
Kleodaios, Aristomaohos und Aristodemos. Das Jahrtausend von der
Einnahme Troias bis zur Lösung des über Aias und die Lokrer
verhängten Fluches bereohnet er, wie es soheint, nDr zu 990 Jahren:
es endigte ihm oder eigentlioh den Lokrern, welohe die Trihut­
sendung einstellten, C naoh dem Phokerkrieg >, Tzetz. zu Lykophr.
1141, also 346 oder bald darnacb, vielleicht im J. 345/4 v. Oh.
und das fehlende Jahrzehnt musste wabrscheinlioh der Troel'krieg
selbst liefern.

8. Oinoius AlimentussteUte Roms Gründung 01. 12, 4.
729/8 (Dion. HaI. I 74). Nach Niebuhl' I 199 hätte er für die
vier ersten Könige die 132 Jahre der Ponti6calehronik und des
Polybios zu Grnnd gelegt" diese zehnmonatlich genommen und da­
durch 110 gewöhnliche Jahre erhalten, die bei Polybios übrig
bleibenden 110 zwölfmonatlich gerechnet und so zwei 1l0jährige
Saeoula. gewonnen. Wir wissen jetzt, dass die Lehre von einem
solchen Saeculum erst unter Augustus aufgekommen ist; auoh ist
es inoonsequellt, einen Thei! der Jahre zu zehn, den andern zu zwölf
Monaten zu berechnen und die Zeit der vier ersten Könige heträgt bei
Polybios vielmehr 131, mit ~n Interregnen 137, die der drei letzten
105 Jahre. Mommsen Ohron. p. 135 schliesst sich im Wesentlichen an
Niebubr an: er findet kaum eine a.ndere Auffassung zulässig als
dass hier zwei Saeoula späteren augusteischen Ansa.tzes VOll 220 J.
auf die Königszeit gereohnet sind, und erkennt darin einen von den
Beweisen, dass die a.uf den a.lten Annalisten Oincius zurückgeführten

Zeittaf. p. 11 will den Namen des letzteren Rn seine Stelle setzen, eine
Aenderung bei welcher man die Entstehung des }I'ehlers nioht begreift.
Dieser besteht vielleicht in einer Lücke und ist zu scht'eiben: Timaeus
(DLIX, Thrasyllus) eCCeXVII. Aehnlioh ergänzen wir Cens. 17, 2
Zenon (triginta tras, Herao1itus) triginta.

1 Im Alten Testament wird die Generation zu 40 Jahren genommen.
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Nachrichten vielmehr den gleichnamigen Antiquar unter Augustus
angehen; wie er sich die 220 Jahre vertheilt und begründet denkt,
hat er nicht angegeben. Von den audern Gründen gegen die Her­
leitung der cincischen Nachrichten von dem alten Annalisten, welche
Mommsen Ohr. p. 135 zusammenstellt, kann die schwindelhafte Höhe
der Truppeuzabl Hannibals (b. Liv. XXI 38) jedenfalls nicbt Q.1s
Beweis von Unäcbtheit geltend gemacht werden; Uebertreibungen
waren zu allen Zeiten möglicb, wahrscheinlich aber ist eine solche
nicht einmal vorhanden, s. Peter Fragm. Hist. p. CIX fg. Dass
das Zeugniss des Cincius vom capitoliuis~hen Nagelschlag bei Liv.
VII 3 wohlbegründet ist, haben wir in Philologus XXXII 531 ff.
bewiesen; gegen die anderu NaclJrichten aber ist kein Verdacht­
grund geltend gemacht worden.

Da Oincius dem clavus annaIis und seiner chronologischen lJe­
deutung besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat, so darf man
schliessen, dass ihm die wahre Zeitrechnung nicht unbekannt ge­
blieben ist, und dies bestätigt sich durch sein niedriges Gründungs­
datum.. Freilich ist dies noch ni~dl'iger ais man erwarten sollte:
von 728-498 v. Oh. ,sind nur 230 Jahre; niedriger als 233 aber
lassen sich die nngil-teu Zahlen für sieben Könige schwerlich an­
nehmen. Der erste Nagel war von M. Horatius eingeschlagen, Liv.
VII 3 Horatius consnl ea lege templum Iovis optimi maximi da­
dicavit anno post reges exa,etos; Oincius gehört also :au der Mehr­
zahl der Schriftsteller, welche die capitolinische Tempelweihe in
das erste /Jahr der Republik und in das erste Consulat des Hora­
tins verlegten; nach anderen fand sie zwei Jahre später, 247 d. St.
im zweiten Oonsulat desselben statt. Wir stehen nicht an, dies
Datum für das richtige zu erklären. Wie es aus dem früheren
'entstanden ist, lässt sich nicht gut begreifen; wohl aber der um­
gekehrte Fall. Bei dem Namen des Horatius dachte man gleich
an seine Theilnahme an dem berühmtesten aller Oonsulate, dem
ersten der neuen Republik, und wer am capitolinischen Heiligthum,
da,s ja, wie' alle wussten, von den Tarquinieru erhaut, aber erst
nach ihrer Vertreihung eingeweiht war, als Urhe.bel' des, ersten,
eben aus del' Allfa.ngszeit der Republik stammenden Na.geIschlags
jenen Horatius verzeichnet las, dem bildete sich jene Verwechslung
ganz von selbst; den Gedanken, die bei der Beweglichkeit des Amts­
antrittes vielen Schwlmkungeu ausgesetzte Jahrrechnung zu sichern,
musste man, wenn er in den ersten Jahren der Republik ent­
standen uild ausgefiihrt war, gleich der ersten Jahresregiernng
beilegen. FÜ1' das J. 247 spl'echen ZWar bloss zwei Zeugnisse ans-
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driicklich, DiQnys. V 35 und Taeitus bist. 111 72, aber das letztere
stammt aus einer Quelle ersten Ranges: die von allen andern
Schriftstellern, welche auf uns gekommen sind, unterClrückte oder
nicht gekannte Angabe, dass Rom im vorh. Jahr 246 sich dem
Porsena unterwerfen musste, hat Tacitus a. a. O. (dedita urbe)
allein aufbewahrt. Auch die Inschrift des Flavius vom J. 450 d.
St., die älteste chronologische Urkunde, hat wahrscheinlich die Da­
dieation und damit den Nagelschlag in 247 d. St. gesetzt, s. Stadt­
aera zu 421. Wenn eil/cius die Nägel bis in seine Zeit abzählte,
so ergab sich ihm der 13. September 01. 70, 3. 4f16 v. Chr. als
Datum des ersten, von Horatiua geschehenen Einschlags, da er
irrthiimlich das dritte Consulat. der Republik für das erstE! hielt;
von 01. 12, 4. 729/8 bis dahin sind aber 233 Jahre, also genau
die Zeit von siebeil Generationen 1.

9. Als eine auf die wahre Zeit dor Consulate berechnete
Epoche sehen wir auch die des Ausonius an, welchel' in den von
ihm verfassten Fasten als 1118. Jahr der Stadt sein Conaulat,
varr. 113.2 zählte, epigr. 3 ad fast. p. öl bip., also Roms Grün­
dung 14 Jahre später setzte als Varro, 01. 10, 1. 739: denn auch
mit der geringsten für die Könige annehmbaren Zahl (233) würde
er von der vulgäl'en Setzung des ersten Consulats aus spätestens
auf 01. 9,3.741 gekommen sein. Dagegen von 01. 70,2•. 499/8
fiihrtim ihn die 241 Jahre des Eratosthenes und -Nepos in 01.
10, 1..740/39.

Unter allen römischen Annalisten istCato derjenige, welchem
wir am wenigsten zutrauen möchten, dass er die Gedankenlosig­
keit, welche der grosse Tross derselben in Betreff des Zeitwerlbes
der Consulnjahre begeht, habe theBen können. Wie er als Poli­
tiker und als Mensch ganz eigenartig und selbständig, Niemandes
Naohtreter und keinerlei Autorität unterthan auftritt, so stehen
auch seine Origines gal1z eigentbümlich unter den Annalen da.· Statt
einer Geschichte der Stadt Rom gibt er gleich die des ganzen
Reichs, die römische Geschichte ist ihm eine Darstellung der Thaten
des ganzen Volks, nicht einzelner aristokratischer Namen und soll
bloss das Wichtige und Interessante geben; er zuerst geht auf

1 Vorausgesetzt ist hiebei, dass Cinciull den Einfluss der Ta.g­
rechnung auf die 01ympiadendatirung (der 1. Januar 496 tallt in 01.
70, 2) gleich vielen andern übersehen hat; er konnte- die Verwechslung
der Conllulate des Horatius a.uch nur unter derselben Voraussetzung be­
gehen, d. i. wenn er die da.zwischen liegende Zeit. nicht berechnete.
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Ethnographie, Culturgeschichte und Geographie ein, eine ganz be­
sondere Sorgfa.lt aber widmet er der Chronologie. Er, der die
Zeit der Grilndung von Ameria, von Capua erforschte, konnte um
so weniger dem eingerissenen Missverständniss der Stad~jahre ver-

.haftet bleiben, als schon Cincius hier den richtigen Weg gewiesen
hatte, und ein Mann, der Grabinschriften studirte und als ge­
schjchtliche Qu~llen zu verwenden wusste, hätte sicher ·auch ohne
den Wink des Cincius den Sinn unn Nutzen der Jahresnägel, die
er doch sicher sah, erknnnt. Freilich wird seit Jahrhunderten von
einer catonischen.l1era gesprochen, welche um zwei ~der wie Mommsen
Chron. p. 154, (vgl. 143) will ein Jabr niedriger sei als die var­
ronische; aber worauf gründet sich diese so sicher auftret,ende
Annahme? C Cato., sagt Dionysios I 74, C gibt ein hellenisches
Datum nicht an, er bemerkt bloss, dass von Troias Fall bis znr
Griindung 432 Jahre seien. Nach der Aera des Eratosthenes
ergibt dies 01. 7, 1; da,ss aber dessen Kanon das Richtige gibt;
habe ich in einer andern Schrift bewiesen'. Dies ist alles, was
uns von <latos Aera bezeugt wird. Die troianische Epoche des
Eratosthenes ist nicht schlecllter und nicht besser als die andern
auch; sie enthält die fingirte Zeitbestimmung eines mythisehen,
zeitlich gar nicht bestimmbaren Ereignisses und kann also gar keinen
besonderen Werth beanspruchen; nur für die historische Zeit wäre
es denkbar, dass Dionysios Urtheil zuträfe. Hievon aber ganz
abgesehen, kommt es ja für. uns gar nicht darauf an, welche tro­
ianische Epoche Dionysior sondern welche Cato für die .richtige
angesel1en hat, und es steht unsrem kritischen Zeitalter schlooht
an, von einem so unkritiliohen Mann sich leiten zu lassen.

Die Frage kann nur sein: besitzen wir Mittel, uns über die
troianische Epoche, welch'e Cato voraussetzt, Aufklärung zu ver­
schaffen? Wir glauben sie bejahen zu dürfen: es ist ein Fragment
vorhanden, welches die Einnahme Troias einer Zeitbestimmung wegen
erwähnt; nur haben die Sammler der Bruchstücke Catos es nicht
unter dieselben aufgenommen. Benius zu Verg. Aen.'I 267 stellt
der poetischen Darstollung, welche Vergilius von der Ansiedlung
der Troer in Latium gibt, die, wie er sagt, geschichtlich beglaubigte
in Gestalt der Erzählung Catos gegenüber (secundum Ca.tonem
historiae hoc habet fides) und gibt zunächst dessen Bericht von der
Landung des Aeneas bis zum Zweikampf des Ascanius mit Mezen­
t.ius. Dieser steht unter den Fragmenten l1ei Jordan (Hr.,10) und
Peter (Nr. 9). Dass die darauffolgende Erklärung zu Vergils Aus­
spruch über die Namen des Ascanius, in welcher Julius Ca.esar
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citirt wird, nioht von Cato herrÜhrt, versteht sich und beideHeraus­
geber motiviren ihre Weglassung derselben. Warum sie aber das
Spätere, wo Servius wiederum die gesohiohtliohe Darstellung er­
wähnt, gleiohfalls weglasaen, verstehe ioh nioht: offenbar kehrt
Servins jetzt zu Cato zurÜok. Er schiokt folgende Bemerkung vor­
aus: C von diesem geschiohtlichen Bericht 1 weicht Vcrgilius ~War

ab, er zeigt aber an einigen Stellen, dass er nicht aus Unkennt­
niss sonde~n aus poetischen Motiven es thut, wie z. B. (VI 718)
quo magis ItaUa mecum laetere l'eperta: hier sprioht er zweideutig,
gibt aber zu erkennen, dass Anchises nach Italien gelangt ist).
Dieses ab h30 historia disoedit geht offenbar niehtauf die vorher
eingelegte Bemerkung über die ~Namen des Asoanius, sondern auf
die ihr vorausgegangene Erzählung Catos von der Landung des
Anchises in Italien (Aeneam cum patre in Italiamvenisse), während
der Dichter (1 310. IV 427) ihn sohon auf Bicilien hat sterben
lassen; zum Ueberfluss bestät,igt es auoh Servius zn IV 427 scien­
dum sane Catonem adfirmare quod Anchises ad Italiam venit; III
711 Cato eum in originibus ad Italiam venisse docet. Nothweudig
ist also wiederum Catos Bericht uuter 11l~ec historia zu verstehen,
wenn Bervius fortfährt: sie autem omnia contra lI,anc historiam
Scta sunt, ut illud (I 338), ubi dicitur Aeneas vidisse Carthagin~m,

eum eam CODstet ante LXX annos urbis Romae conditam; inter
eaJcidium V6rO Tr(iiae ci ortum urbis Bomae anni inveniuntur OOOLX.
Hier muss zunäohst der Text verbessert werden. ("re Y,-

Statt des sinnlosen, auoh in der neuen Ausgabe von Thilo
beibelu.ltenen sie ist hic zu schreiben. Servius meint: < dort in der
citirten Stelle des VI. Buchs ist, wenn auch in zweideutiger Weise,
dieser historische Bel'ieht des Cato befolgt j hier dagegen, im ersten
Buoh, ist alles im Widerspruoh mit ihm gestaltet, wie z. B. die
Stelle, wo Aeneas Carthago sieht, währendes doch feststeht, dass
es nur 70 Jahre vor Rom gegründet ist; zwisohen der Zerstörung
',l'roias aber und Roms Entstehung finden sioh 3lW Jahre'. Statt
CCCLX hat Thilo CCCXL in den Text gesetzt, ~g!\,E1it~?n
meisten Handschriften;a,ber die Hamburger, eine der besten, hat
COOLX-;~;rh'Ö;;h;it~hrscheinHchfand sioh das Nämliche auch in
der Leipziger (saee. X), wo CCCXL in Rasur steht. Diese Zahl
ist von Abschreibern aus Vergilius interpolirt, welcher eben an
--~ I

1 Historia hier ein einzelner geschichtlicher Bericht, wie
Aen. IV 427 soiendum Varronem dicere-Catonem aUtem adfirma!;'e-.
tanta est inter ipsos varietas et historiarum oonfusio.
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unsrer Stelle 7 Jahre von Troias Fall his zu Aeneas Landung, 33
auf Aeneas und AsclLllins, 300 auf die Albanerkönige, also 340 Jahre
von Troia bis Rom1.\lus zählt; Serviu8 aber kann diese ganz eigen­
thümliche, von der gewöhnlichen um 100 Jahre abweichende Zählung
hier nicht angewendet haben, ."'eil er angeben will, worin die ge­
schichtliche Darstellung sich von Vergilil1s unterscheidet, und weil
er nachher zu v.272 selbst bemerkt: tercentum) quomodo trecen­
tos annos dicit, cnm eam quadt'ingentos regnasse coustct sub Al­
hauis regihus? Er will Zahlen des Oato geben: ohwol 360 nicht
das Intervall ist, welches jener zwischen Troias Zerstörung und
Roms Gründung setzte, sondern 432. Aher nicht in der Zahl
sondern in den Textworten ist ein Fehler: was Servius vor allem
angeben musste, war die Entfernung zwischen der troianischen
Epoche und Oarthagos Gründung, weil er deu Anachronismus des
Dichters bespricht, welcher beide nur ein paar Jahre von einander
entfernt. Dieses Intervall ist in der Zahl 360 enthalten: Rom war
70 Jahre nach Oarthago, dieses aber 360 Jahre nach Troias Fall
erbaut; die Summe beider Zahlen, 430 ist Abrnndung aUs ;432,
wie Dato wirklich angab. Es ist also inter excidium vero Troiae
et ortnm urbis illius (statt arbis Romae) RODi inv. OOOLX zu
schreiben, was unter dem Einfiuss des vorherg. urbis Romae in die
jetzige Lesart überging.

Das Gl'ündungsjahr Oarthagos stand im classischen Altertlmm
wenigstens seit Timaios, dem ersten griecl1ischen Erforscher der
Geacllichte des Weate1;ls auf 814/3 v. Ohr. fest, s. Chrono!' d.
:Mauetho p. 214. Die 360 Jahre führen von da auf 117413 v. Ohr.,
was keine troianische Epoche ist; aber wie die Summe 430 so sind
ihre zwei Posten ahgerundet und zwar dieser ans 358, der Differenz
zwischen 814/3 und 1172/1 v. Ohr., in welches Jahr 8osibios den
Fall Troias setzte 1. Die 432 Jahre Oatos sind also auf die Aera
des 808ibios berechnet: sie bringen Roms Gründung auf 01. 10, 1.
740/39 v. Ohr., d. i. auf das von Ausonins aufgestellteDatum und
wir erkennen jetzt, woher dieser seine eigenthümliche Zahl hat;
Das bestätigt sich nun weiter auch an dem andern Posten. Hätte

1 Nach Censorinus 21, 3 ß95 .labre vor 01. 1, 1, WllS in 1171
v. Ch. fübrt. Derselbe gibt aber des Eratosthenes Intel'VaU auf 407 an,
was in derselben Weise 1183 v. Ch. ergibt. In beiden Fällen ist be­
rücksichtigt, dass das Ereignil'ls dem Sohlnss des attischen Jahrs ange­
hört, welches für Eratosthenes von Mitte 1184 bis 1183 v. Ch. reichte,
für 80sibios also von Mitte 1172 bis Mitte 1171.
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Oato Roms Gründung auf 753/2 oder 752/1 v',Oh. gestellt, so
würde siob ibm der Abstand von Oartll8gos Gründung a.uf 61 oder
62 Jahre berecbnet haben; Servius gibt aher 70 aus ihm an, ab­
gerundet aus 74, der DHferenl'l zwischen 814/3 nnd 740/39.

Uebrigens bat Vergilius keineswegs so willkürlioh wie es scheint
gebandelt, wenn er Cartbagos Gründung in die Zeit des Aeneas
setzt. Poetische Neuerung ist bloss, dass er in jener Zeit Dido­
Elissa auftreten lässt, die nach Timaios die Gründung des J. 814/3
ausführte; sein Gl'Ündungsda.tum selbst ist wenn auch nicht historisch
aber doch von Historikern bezeugt: es ist das der älteren grieohi­
sehen Tradition" welchem Tima.ios durch Mittheilung der wabren
Zeit, die er in Oarthago erfa.hren hatte, ein Ende machte. 'Appian
Pun. 1 setzt beide Versionen als die griechische und die römisch­
karthagische einander gegenüber: Ka(jXTJOQI/U. (/)otvoiE<; rfxUJall Er:ElJZ
nEn~:Kovza 1l(JO tUWIJEW~ 'ntotJ. Ol:KtOTUt ö' avrfj<; E'j'svono ZWf:!Ot; 1:E

:Kat Kaf/X7JöwP' liJ<; os <P(')fuiiot :Kat av"COt KaPXTJOQ1'tOt 'Pofd!;otJlJ(,
dtOW rv'V~ Tvpta. Die angeblich römische Version ist, wie die
Nennung der Dido beweist, die des Timaios: unter den Römern
ist wohl Oato oder Livius zu verstehen. Die Vertreter der ander.n
Version sind, wie der Gegensatz lehrt, Hellenen: gemeint ist Phi­
listos, vgl lIieronymus ean. zu AbI'. 806 (1211 v. Ohr.) und S,nk.
324 KaPX'l'J0ova qrt}lJl (/)l'Aw7:0t; :K1:t.(J:Hjvat fJllQ 'A!jJ)POV (a Zoro Hieron.)
:Kat KaPX'l'J0Q/lot; nl)1I Tv(!twll leeu:" iOVrQI' i01' Xf!O'POI/. Wie Philistos
zu dieser Ansicht gekommen lässt sicb vqllstii.ndig aufklären.
Er fand das Gründungsdatum einer der puniscllen Städte vor,
welche Karchedon (Neust.adt) Messen und zwar das von Neu-Tyros.
Dies erhellt aus dem Namen des einen Griinclers: Zoro8, d. i. Tyros.
Nirgends wird ein fingirter Grilndernamel1 von dem Namen der
Mutterstadt sondern von dem seiner Gründung hergenommen, selbst­
verständlicher Weise: weil bei den Alten überall der mythische
Gründer der Stadt seinen Namen gibt. Wenn Zoros und J{archedon
eine Stadt gründen, so musa diese eben Tyros die Neustadt heissen.
Sie entstand nach Josepbos ant. VIII 3, 1 241 (sud. Lesart 240)
Jabre vor der BetheiligungHiroms am salomonischen Tempelbau,
welche nach den von Jos. a. a. O. und e. Apion I 17. 18 angeführten
tyrischen Annalen 143 Jahre 8 Monate vor der Gründung Oar­
thagos, also 957 v. Oh. stattfand 1: Neutyros wurde demnach 1198

1 Dass Sa.lomos Regierung in so späte Zeit gesetzt werden muss,
ergibt sich jetzt auch aus den Daten der Keilinschriften, welche den
Ahab' 854 und Jehn 842 v. Oh. erwähnen, s. Brandes, Abhan'alungen
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oder 1197 Y. Ch. gegründet. Auf troianische Aera konnte das
je nach der Epoche derselben verschieden gestellt werden: Justinus
XVIII 3, 5 sagt Tyrnm urbem ante annum Troianae cladis con­
diderunt: er setzt eine der von uns im Manetho p. 225 nachge:­
wiesenenEpochen 1197 oder 1196 voraUs. Philistos zählt 60 Jahre
vor 'froia: er Imt also die Epoche von lt48/7, welche oben § l)

aus Eutropius angeführt und für FabiuB Pietor wahrscheinlich ge­
macht worden ist. Das·Datum des Hieronymus ist wie alle Ra.nd­
notizen des eusebisehen Kanons nur ungefihr richtig.

Mythisch-mystische Data.

10. Die räthselhafteste aller römischen Jahrzäblungen ist
(ausser der im § 11 zu besprechenden) die des Piso, wenn anders
dieser wirklich geschrieben hat, wie jetzt bei Censorinus 17, 18
gelesen wird; Roma condita anDO DC septimnm occipiii saeoulum
his cOllsulibus qui proximi Bunt: M. Aemilius M. F. Lepidus, C.
Popilius II absens. Dies sind die Consuln von 596 varr. und Piso
hätte demnach die Gründling 01. 6, 3. 757 v. ChI'. gesetzt, vier
Jahre höher als Varro. Mommsen Chronol. p.129 gesteht diesen
Ansatz nicht erklären zu können; in demselben Falle sind wir
auch. Varl'os Grünchmgsepoche ist schon die höchste aller vor­
handenen; um sie zu erhalten, musste die Zahl der Königsjahre
auf 244 erhöht·werden; soll Piso, der so viel frÜher Bohrieb, .diese auf
248 oder falls Livius ihm mit Grund Uebergehung der Stadtjahre
447 und.448 zuschreibt gar 250 gebnl.cht haben? Bei solcher
SacWage ist es gestattet zu fragen, ob duroh die Conjecturen,
welche in die angeführten Stelle Aufnahme gefunden haben, der
ursprüngliche Text wahrhaft wieder hergestellt worden ist. Die
Handsch.riften geben: anno D septimo acoipit saeculum, woraus Laoh­
mann auno DC septimum accipit saeculum gemacht hat; für accipit ist
von Mommsen coipit vermuthet, VOn Hultsch Soaligers occipit in
den Text gesetzt worden. Da Censorinus das Fragment anführt,
um die Anwendung von saeculum in. der Bedeutung Jahrhundert
hei Piso nachzuweisen, so ist in Betreff des ersteren nicht zu zwei­
feln, dass er DC geschrieben und bei Piso vorgefunden hat. Septimo
in septimum umzuwandeln ist nicht nöthig und daher. auch nicht
räthlich: man braucht das Wort nur als Adverb zu nehmen und
die Textüberlieferung, die ja bei wenig Schriftstellern BO alt ist

zur Geschichte des Orients p. 120. Schrader, Keilinschrüten und Ge­
Ilchichtsforschung p. 371.
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wie gerade bei diesem 1, weist auch darauf hin, indem sie nicht.
DV~I sondern D septimo schreibt. Eben dieses llohe Alter der­
selben macht es überhaupt räthlich, möglichst selten zu ändern,
und da. durch coipit odel' oocipit ohnehin, wie wir gleioh sehen
werden, nur ein Fehler an die Stelle eines andern gesetzt wird,
so werden wir am besten thun, als Lesart des Oensorinus mit ein­
ziger Aenderrmg der Zahl anno DO septima accipit saecultlm an­
zusehen.

Piso selbst hat aber sellwerlieh Ba geschrieben, vielmehr
glauben wir, dass Oensorinus oder vielleicht schon dessen Gewährs­
mann (für welchen in dem Abschnitt über das Saeculum, in welchem
Varro öfters und neben ihm c. 17,8. 11 der noch jiingere ·Liviuil
citirt wird, Suetollius zu halten ist) einen Fehler in seinem Exem-.
plar des Annalisten vorgefunden und abgeschrieben hat. Denn
die völlige Unverständlichkeit der Datirung ist nicht das einzige
Auffallende in der Stelle, Oder soll man glauben, dass Piso die
beleidigende Plattheit begehen konnte, seine Leser darüber zu be­
lehren, dass mit dem Stadtjahr GOO der Wechsel eines Jahrhunderts
stattgefunden hat? Das wusste doch je~er der zählen gelernt ha.tte.
Ueberdies geben die Worte septimo saeculum accipit gar keinen
passenden Sinn: nicht ein ganzes Jahrhundert wird mit einem ein­
zigen Jahre • hinzugenommen' und wollte man coipit oder occipit
schreiben, so passt dazu DO nicht, mit welchem Jahre vielmehr
das sechste Jahrhundert ablief. Man musste also auch DOI statt
D schreiben, würde sich aber hiedurch und durcll die gleichzeitige
Aendernng coipit (oder occipit) von deI' Textiiherlieferung obne
triftigen Grund zu oft entfernen und doch nur eine der vorhandenen
Schwierigkeiten damit aUs dem Wege räumen. Auch ist noch ein
auffallender Umstand zu erwägen. Wie kommt es, dass Censorinus,
um den Gebrauch von saeculum bei Piso zu belegen, das letzte
dei' sieben Bücher desselben citirt, während doch anzuneh~en ist,
dass er (oder sein Vorgänger) dessen Annalen zu diesem Behuf von
vorne durchgelesen hat und der formelhafte, stereotype Oharakter
der ganzen Stelle (ihre Textrichtigkeit auch fül' Piso angenommen)
schliessen lässt, dass eine ähnliche Bemerkung bei jedem Jahr­
hundertwechsel der republikanischen Zeit, also schon im zweiten
oder dritten Buch heim J. 300 und dann bei 400 und 500 ange­
bl'acht war?

I Die Dal'mstidter Handschrift, dem VII, Jahrh, angehörig, ist
kaum vier Jahrhondertejüuger als der Urcodex (Censoriul1s schrieb 298).

Bhein, Mus. f, PhUol. H.F. xxxv. 9
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Dies alles in Betracht gezogen kommen wir auf die Ver­
muthung, dass die Bemerkung über das neue Jahrhundert nur
durch ein Versehen in den Text des Piso gekommen ist: die Worte
anno DO septimo sind unsres Erachtens weiter nichts als ein lesbar
gemachtes Dittogramm,eine Wiederholung aus der vorhergehenden
Zeile testis est Piso in cuius annali sepMlmo scriptum ast sic.
Streichen wir sie, so bekommt der Rest einen passenden Sinn.
Roma oondita accipit saeculum bis consulibus heisst zunii.chst.: Rom
bekommt unter diesen Oonsuln ein neues . von seiner Gründung
ab berechnetes Saeculum. Dabei ist aher saeculum nicht als Jahr­
hundert 1 aufgefasst sondern im etruskischen Sinne als Ausdruck
rur das .Hass der längsten Dauer ·des menschlichen Lebens, welches
eine wechselnde Zahl von Jahren umfasste. Nach etruskischer Lehre
war jedem Staat eine bestimmte Lebensdauer beschieden, welche
aus einer gewissen Anzahl Menscbensaecula bestand: das erste
lief mit dem Tode des letzten und ii.ltes~n der Staatsangehörigen
ab, welche 3m Entstehungstag des Staates geboren und dama.ls
des göttlichen Segens theilhaft gewol'deu waren; das zweite Sa.e­
culum beginnt mit dem Todestag desselben und .bemisst sich nach
der Lebensdauer desjenigen, welcher unter den a.n diesem Tage
Geborenen das höchste Alter erreicht, und so auch die folgenden
Saecula. Wie nun die Dauer des ersten Saeculum dem Volk am
Gründungstag des Staates durch göttliche Offenbarung mitte1st
Sendung glückbringender Vögel im Augurium verheissen worden
ist, so wird beim Ablauf eiues jeden Saeculum duroh ein Himmels­
zeichen verkündet, dass ihm ein weiteres Saeculum von den Göttern
gesohenkt wird: im Jahre 666{88 geschah dies durch einen Drom­
metenstoss vom Himmel. In diesem Sinne also sagt, wie uns scheint,
Piso: der Stadt Rom wurde ein Saeculum zu Theil, d. h. eS fand
ein Prodigium statt, welches die etruskischen Haruspices .als Offen­
barung des Hinzutritts eines nellen Saeculum erklärten 2.

1 Diese Bedeutung bat das Wort bei Cicero höchst selten, bei
Livius nie; zu Pisos Zeit war sie der Nation noch nicht geläufig, denn
die Saecularspiele von 608/146 waren von den vorausgegangenen um WS,
nicht 100 Jahre entfernt. Sie ist aus der oben besproohenen hervor­
gegangen und, 'nachdem sie Valerius Antias in dootnnärer Weise ver­
wendet hatte, im Anschluss an diesen von Varro in den Vordergrund
gestellt, durch dessen Ansehen aber allmählich zu allgemeiner Geltung
gebracht worden, vgI. Varro 1. Iat. VI 2; Censor. 17, 8.

2 Die Prodigiensll.mmlang des Obsequens übergeht wie viele andere
Jahre so auoh das von Piso gemeinte.
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Die Ansicht, dass der erwähnte Saecularwechsel des J. 666/g8
den römischen StaR.t angehe, und tUe andere, dass Nllma's Lebens·
zeit, weil er angeblich am Griindungstag der Stadt geboren war,
ein solohes Saecull1m vertrete, hat Mommsen Chrollol. p~ 189 ff.
treffend widerlegt; er geht aber zu weit, wenn er die Geltung dieser
etruskischen Lehre für Rom überhaupt leugnet. Diese liegt sohon
der Angabe von Numas Geburt zu Grunde, insofern dieselbe sagen
will, dass er duroh seinen Geburtstag von der Vorsehung dem
römischen Volk im Voraus zugetheilt worden sei, und ganz ent­
schieden aUf Rom angewandt erscheint sie in der Deutung des
Kometen, welcher 710/44 bei Caesars Leiohenspielen erschien; über
sie berichtet K. Augustus bei Senius zu Vergil. ecI. 9, 47 Vulcaw

tius aruspex in concione dixit cometen esse qui significaret exitum
noni Ilaeouli et ingressum decimi. An der Aechtheit der Nachricht
zu zweifeln liegt kein Grund vor und dass das Saeculum nicht
Etruden sondern Rom angeht, beweisen die näheren Umstände der
Ersoheinung und die Versohiedenheit der Zeit: für EtrUl'ien lief
damals das R.ohte (Varro b. Censor. 17, 6) nooh, es hatte erst vor
44 Jahren (666/88) begonnen. Vergleichen wir die Zeit der von Piso
nach unsrer Ansicht erwähnten Saecularepoche mit der zehnten
des Vulcatius, so findet sich ein Zwischenraum, welcher vortreff~

lieh auf die Dauer eines Saeeulum passt. Die vier ersten Saecula
der etruskischen Nation hielten je 1001, das fünfte 123, das sechste
und siebente je 119 (Varro a. a' 0.); von 596/158 bis 710/44
ver.laufen' 114 Jahre. Ueber die dabei vorausgesetzte Gründungs­
epoche s. d. Folg.

11. Nicht weniger sonderbar als 'das vermeintlich pisonisehe
Datum ist das des Ennius bei Varro r. I'uat. III 1, 2 in hoc
nune denique est (so weit ist es erst jetzt) ut dici possit, non eum
Ennius soripsit: septingenti sunt paulo plus aut minus anni, au­
gusto auguriopostquam incluta condita Roma est. Die Deutung
dieses Augurium auf das Wahrzeiehen von der VerzehJ;ung der
Tisohe, welches der Gründung von Lavinium durch Aineias voraus­
ging (Mommsen Cbrono!. p., 153), hat wenig für sich: mag man
immerhin auf Lavinium den Ausdruok saora prinoipia popUli Ro­
mani angewendet haben, so konnte doeh kaum die Gründung La·
viniums als Gründung der Stadt Rom bezeiohnet werden uud wie
Eunius dazu gekommen sein soll, jene That des Aineias 700 Jahre
vor seine Zeit, also (der Dichter starb 169) um 870 v. Ch. zU

1 Diese ruude Angabe verrith Erdichtung (Mommsell ChI'. 189).
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setzen, ist gar nicht abzusehen: mit Recht bemerkt Schwegler
I 410 in einer ähnlichen Sache, dass der Dichter, ein halber Grieche,
den Enkel des Aineias nicht in diese Zeit setzen konnte, welche
selbst nach der niedrigsten troianischen Epoche 21/'4 Jahrhunderte
zu spät liegt:

Ennius erklärte, ,wie VOl' ihm Naevius, Ilia. die Mutter des
St.adtgründers Romulus für eine Tochter dll/'l. Aineias (Serv.· zu
Verg. Aen. I 273.. VI 778), im Uebrigan erzählte er die Sage von
den Zwillingen ganz der gewöhnlichen Ueberlieferung entsprechend
(Schwegler I 407); Amlllius, den er nennt, kommt auch im Sagen­
kreis des Aineias vor (Schw. 1427). Ennius gehörte also .zu den
römischen Schriftstellern, welche der albanischen Gründung Roms
eine viel ältere troische vorausgehen Hessen, und zwar zu der
zweiten von den drei Kategorien derselben bei Dionysios von HaI. I 73

«'0', \ <0- t' 0.- \ A" ,~ <I .1"
.L W/-tV"OIl Kat L ltJ/-t011 t"C8(!Ot v·vyarfl0r.; (,V8WV 1u.twar.;, omv u8 1I:U-

rpOr.; oUxsn oLopl?;onsr.;). Diese troische Gründung hatte zu irgend
einer Zeit (vielleicht im dritten Jahrhundert v. Obr.) in die Ohronik
des Oberpontifex Eingang gefundell, Dion. I 73 6X 1J;aM~Hiill 'A6ywlI

811 ttipOU; OSA-COl' ow'0/-tEJ'WJ! Exam:6, nr.; 1J;U(!UAafJJIlI avEYf!ul/J8. Von
den römischen Geschichtschreibern, welche Dionysios. meint, lassen
sich zwei noch namhaft machen: der eine ist, wie sich zeigen wird,
kein anderer als Varro selbst in seinen früheren Schriften; . der
andere Sallustius Oat. 6 urbelll Romam, .sicut ego accepi, condidere
atque habuere initio Troiani Aenea duce profugi 1. Ennius setzt also
Roms Gründung zwei Generationen nach dem Falle von Troia und
es muss für die Zeitangabe bei Varro eine Erklärung gefunden
werden, welche es möglich macht, sie mit dieser Setzung in Ein­
klang zu bringen. Vielleicht enthalten die oben angeführten Verse
nicht des Dichters eigene Worte, sondern die eines in den Annalen
redend eingeführten l\-Iannes, welcher in der römischen Geschichte
des fünften oder vierten Jahrhullderts v. Oh. eine Rolle spielte;.
sie mögen gesprochen sein bei Gelegenheit eines epochemachenden
Ereignisses, dessen Betrachtung den Geist auf die Gründung der
Stadt' und die Dauer ihres Bestandes zurückführte, sei es dass
dasselbe die Existenz derselben bedrohte oder eine wesentliche
Veränderung ihrer Verhältniase herbeiführte. Um 80 zu erklären,

1 DMs diese Angabe nicht, wie Schwegler meint, dem von Ateins
für 8aHnst l>usammengestellten compendinm rerum Roma.narllm entlehnt
ist, lehrt Servo zu Aen. I 273: Ateius asserit Romam a.ute 'adventnm Eu­
andri diu Valentiam vocitatam; diesem stand Rom schon vor Aineias.
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bedarf es nur der Annahme einer sprachlich keineswegs unstatt­
haften Ellipse; Varro sagt: in hoc nune denique est, non eUm (in
lioc fuisse) Ennius scripsit.

Als Varro im J. 37 v. Oh. diese Worte schrieb, verschwieg
oder vergass er, dass dereinst auch er aelbst nicht liIonders gesprochen
hatte, als Enniua. Wir ersehen dies zunächst au!! einem im Alter­
thum und in neuerer Zeit exegetisch und kritiech nicht richtig
behandelten Fragment, in welchem er eine der etruskischen ä.hn­
liehe Ansicht von der Dauer Roms vorträgt und sie gleichfalls auf
eine bestimmte Anzahl Saecula beschränkt, nur dass er diese zu
hundert Jahrep nimmt, Oensor. 17, 5 lihro antiquitatum duode­
vicensimo ait fuisse Vettium Romae in augurio non ignobilem, in­
genie magno, euivis docto 1 in disceptando parem; eUm se audisse
dicentem, si ita esset ut traderent historici de Romuli urbis con­
dendae auguriis ao XII vulturiis, quoniam OXX annos incolumis
praeterisset populus Romanus, ad mille et ducentos perventurum.
Diese Prophezeiung vom Untergang der Stadt beim Ablauf ihres
zwölften Jahrhunderts machte tiefen Eindruck: mit Furcht und
Zittern .sah man dem Herannahen des J. 447 n. Ohr. entgegen,
welches nach vulgärer Zählung dem Btadtjabr 1200 entspricht, ja
schon im Lauf jenes Jahrhunderts beim Einbruch des Alarich
fürchtete man seine ErfUIIung, Olaudianus b. get. 265 iam repu­
tant annos interceptoque volatu vulturls incidunt properatia aaecula
meHs, ;gl. Gesner z. d. St. und Schweglel' I 441. Entweder be­
dachte man nicht, dass der furchtbare Zeitpunkt schon lii.ngst ver­
flossen war oder die Stelle war .!lchon mit dem Textfehler behaftet,
der sie jetzt noch verunstaltet. .Die Worte qnoniam OXX annOR
incolumis praeterisset populus Romanus (d. i. weil Rom 120 Jahre
bestanden habe) sind sinnlos. Nach gemeiner Zählung hatte Rom
damals seine Existenz schon 706 Jahre hindurch behauptet: in­
columis ist synonym mit salvuB ulld bezeichnet die Erhaltung und
Rettung dal' Existenz, im Unterschied von integer, welches sich
zugleich mit auf den Fortbesitz der werthvollsten Güter und Eigen­
schaften bezieht; aber auch· weIlU man incolumis in der Bedeutung
von integer nehmen wollte, wUrde die Zahl 120 keinen besseren
Sinn bekommen. Als. tenninus ad quem ist offenbar der Zeitpunkt,
in welchem Vettius dJe Prophezeiung aussprach, zu nehmen:
welcheu Sinn hätte der Gedanke, dass Rom seit c. 167 v. Oh.

1 Also anch tlem Varro selbst, welcher vermuthlich mit ihm dis­
putirt lind dabei den Kürzeren gezogeu batte.
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unversehrt geblieben sei? Es war ja aus Kriegen, die es seit mehr
als drei Jahrhunderten geführt hatte, unverletzt und siegreich her­
vorgegangen. Ebenso wenig denkbar ist, dass die 120 Jahre
von der Zeit der Stadtgriindung an gerechnet seien. Die ZahlOXX
ist viel zu klein: Varro hat geschrieben: qnoniam MOXX annos
incolumis praeterisset. Dass dem so ist, beweist eine Parallelstelle
aus dem nächsten Buch desselben Werks, Gellius I 16, 3 Varro
in septimo decimo rerum humanarnm (die 25 Bücher rer. hum.
bildeten den Anfang der antiqnitates): ad Romuli initium plus
mille et ceutum annornm est. Weil nach den von Vettius gemeinten
Historikern (sie gehören offenbar zu denjenigen, welche Dionysios
a. a. 0: als Vertreter der Ansicht von zwei Gründungen Roms und
zwei Romulus im Auge hat) bereits 1120 Jahre Roms verflossen
waren, so müssen die 12 Geier eine über 1120 betragende Jahr­
summe anzeigen, nicht auf 12 Generationen sondern auf 12 Jahr­
hunderte gedeutet werden 1.

Das varronische Werk wurde 706/48 oder 707/47 geschrieben,
Schneider script. r. rust. I 2. 234 sqq., wahrscheinlich in den
letzten Monaten von 707, weil es ad Oaesarem pontificem gerichtet
war, Teuffel R. L. 166,4; die Aeusseruug des Vettius is.t entweder
im Jahr der Veröffentlichung gethlln oder die Anzahl der Jahre
von Varro auf diese berechnet worden. Das Gründungsdatum ist
also 1167 v. Oh. Die Geburt des Romulus, der bei der Gründung
mindestens ·18 Jahre alt gedacht wird, fällt hienach spätestens
in 1185; es ist also eine vor der eratosthenischen liegende
troische Epoche setzt, etwa, wenn Romulus als Enke~

(andere meinten s. I 73) des Aineias von einer italischen
Mutter angesehen wurde, die der parischeD Marmorchronik (1209).
Bei Ennius lebte Aineias nicht mehr, als llia den Romwus gebar,
und ihre ältere, in Troia geborene Schwester Eurydike (sie wird
von Lesches und in den Ryprien genannt) war bereits hoch bei
Jahren (anus). Ob die etruskischen Saecllia Roms (s. Absch. 10)
dasselbe Gründungsdatum 1167 voraussetzen, ist ungewiss; wahr­
scheinlich ein späteres, auf eine später fallende troische Epoche
berechnetes: neun Saecula von 1167-44 würden durchschnittlich
1247/ 9 Jahre ergeben.

Würzburg. G. Jr. Unger.

1 Die Prophezeiung sollte sich also 84 n. Oh. erfüllen. In dieses Jahr
setzt Tacitus anno IV 28 die Erscheinung eines Phönix in Aegypteu,
Cornelius VaJerianus bei Plil1iushist. X I) und Dio Oa8s. LVn 27 zwei
Jahre s !\tel'. Fiir· 86 n. eh. spricht das Alter der Zeugen und die
Ver welc niss mit den Verhältnissen dieses Jahrs
geb i bei t die Erscheinung mit keinem Vorgang
des Jahres in Zusammenhang. Vielleicht ist sie erfunden worden, um
das Orakel des Vettius zu entkräften: der Phönix sollte die Verjüngung
und Wieder'geburt des Reiches, in dessen Todesjahr er erschien, anzeigen.




